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Das Bundesbaugesetz
aus der Siclrt der Vermessungs- und Katasterverwaltung*)

Von Regierungsdirektor Konstan zer, Nds. Ministerium des Innern

A. Altgemeiner Uberblid,

t. Das am 29. Juni 1960 verkündete Bundesbaugesetz wird das Grundgesetz des

Städtebaus genannt. An ihm ist über t0 Jahre lang gearbeitet worden. Sein Ziel ist:

die Erleidrterung der Besdraffung von Baugrundstüd<en für die Erridrtung von
§(i'ohnungen,

die baulidre Ordnung in Stadt und Land durdr Aufstellung und ordnungs-
mäßige Durdrführung der Bauleitplanung,

die Vereinheitlidrung und Neuordnung des Bau- und Bodenredrts zu einem
neuzeitlidren Städtebau. f"

2. Kurzer gesdridrtlidrer überbli&
Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts wurden Fludrtllnienpläne als

Polizeiverordnungen festgelegti sie dienten der Abwehr von Gefahren. Das Fludrt-
liniengesetz vom 2. Juli 1875 löste städtebaulidre Teilprobteme,

es vertagerte die Zuständigkeiten für die Fludrtliniensetzung auf die Ge-
meinde;

es sdruf ein Enteignungsredrt der Cemeinden für Straßen;

es regelte die Entsdrädigungsfrage und die Anliegerbeitragspflidrt.

Dabei ging die Verbindung zwisdren der Festsetzung der Fludrtlinien und der
Ausnutiung der Grundstücke, also zwisdren Grundriß und Aufriß, verloren. Die
fllbertragung der Planungshoheit auf die Gemeinden führte zu einer sadrlidren

und orginisatorischen Trennung der Aufgabenbereidte..von Städtebau und Bau-

polizei.

Die stürmisdre baulidre Entwiddung führte

zur regellosen Ausdehnung der Städte nadr allen Seiten,

zur übermäßigen Ausnutzung der Grundstüd<e im Stadtkern,

zur Gestaltlosigkeit der Stadtbilder und zur Bodenspekulation.

Um die Jahrhundertwende wurde die Einsidrt in die Notwendigkeit einer voraus' -*i
sdrauenden Gesamtplanung deutlidr; soziale Gedankengänge bahnten sidr an. I -
Bauordnungen (2. B. die Braunsdrweigisdre Landesbauordnung vom 1 3. März 1 899)

bradrten,
die Einführung versdriedener Bauklassen oder Bauzonen und Baustufen,

die Trennung von Industrie-, Gesdräfts- und §ü'ohngebieten-

Die zulässige baulidre Ausnutzung der Grundstüd<e wurde entsprechend der

Zwed<bestiÄmung untersdriedlidr geregelt. Bauordnungen der. außerpreußisdren

Länder fassen meist planungsredrtlidre und baupolizeilidre Vorsdrriften zusammen'

*) Dieser Artikel gibt im wesentlidren die Ausführungen-.wieder, die der Verflsser anläßlidl der -Tagung' ,o; Be".ten ää Niiaersädrsisdren Vennessungs- u;d Katasterverwaltung in Bad Sadrsa am 19. 12. 1960

gemaÖt hat.
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Ptt (preußisdre) Gesetz, betr. Verbandsordnung für den Siedlungsverband Ruhr-
kohlenbezirk vom 5. Mai 1920 brachte erstmalig die gesetzlidrä Grundlage frir
eine großräumige zwisdrengemeindliche Planung ftir .in versdriedenen Verwal-
tungsbezirken zugehöriges Gebiet.

An späteren Reidrsgesetzen sind zu il€on€n:

Cesetz zur Aufsdrließung von Vohnsiedlungsgebieten vom 22, Septem-
ber 1933_, €s verlangt die Aufstellung eines Virtsdraftsplanes und ermdglicht
eine stärkere Uberwachung des Grundstücksverkehrs;

Cesetz über einstweilige Maßnahmen zur Ordnung des deutsdren Siedlungs-
wesens vom 3. Juli 1934;

Verordnung über die Regelung der Bebauung vom 15. Februar 1916.

Nadr 1945 fehlte ein von der vorbereitenden bis zur verbindlidren Planung durdr-
geftihrtes Planungssystem; es fehlte (für preußische Länder) die VerLirrdung
zwisdren dem Fludttlinienplan und den weiteren Plänen (Bauklassen-, Baustufen;
Bauzonen- und Baugebietsplänen)r die Art und Maß der baulichen Ausnutzbarkeii
regeln.

Pi. A.ufbaugesetze behandeln das Planungsredrt als eigenes Sachgebiet; die städte-
baulidre Planung wird den Gemeinden übertragen. rui Uangel dir Aufbaugesetze
sind anzusehen,

die untersdriedlidre Ausgestaltung des Planungsredrts,

die VerscJriedenartigkeit der städtebaulidren Pläne nadr Art, Inhalt und Rechts-

natur,

die schwierige Abgrenzung zu weitergeltenden Landes- und vorhandenen
bundesredrtli dren Vors chri ften.

Es blieb offen, weldre Planungsmaßnahmen eine zur Entschädigung verpflidrtende
Enteignung darstellen.

3. Abgrenzungen und Begriffe

Beim Bauwesen handelt es sidr um drei Gebiete, Baupolizei, städtebaulidre Pla-
nung, Raumordnung. Die städtebauliche Planung ist nadl beiden Seiten hin ab-
gegrenzt.

Raumordnung ist eine ordnende Tätigkeit in größeren Cebieten und zeitlidren
Zusammenhängen; sie wird niedergelegt in Entwid<lungsprogrammen und Entwick-
lungsplänen.

Die städtebaulidre Planung umfaßt die Vorbereitung und Lenkung der baulidren
unq sonstigen N_utzlng der Crundstüte; sie sorgt für die raumliche Ordnung
und Gestaltung der Stadt und des Dorfes. Sie beginnt mit der Aufstellung eines
allgemeinen Entwid<lungsprogramms (Flächennutzungsplan) und wird zum rechts-
verbindlidren Bebauungsplan entr,vicl<elt.

P"t Baupolizeiredrt umfaßt die Aufgaben der Polizeibehörden in bezug auf die
Erridltung und Erhaltung von baulidren Anlagen; es ist Länderrrrg.Lgenheit.
Verwaltungspolizeilidre Angelegenheiten werden seit lg4i von Bäuaufsichts-
behörden oder Bauordnungsämtern wahrgenommen. Anstatt von Baupolizeiredrt
wird überwiegend von Bauaufsichtsredrt oder Bodenordnungsredrt gesprodren.

Das Planungsrecht ist Bodenrecht i. S. des Artikels 78 Nr. 13 des Crundgesetzes,
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soweit die Planung eine unmittelbare Beziehung zum Grund und Boden hat, die
pläne also festlegän, in weldrer \Weise der Eigentümer sein Grundstück nutzen
äarf. Das Ba,rgesäz gibt also keine Bauordnung, d. h. keine Sidrerheitsmaßnahmen,
konstruktive od.. äh;lidle Vorsdrriften für die Errichtung des einzelnen Bauwerks.
Das ist Angelegenheit des Landesgesetzgebers.
Bodenredrt madrt den Grund und Boden unmittelbar zum Gegenstand räumlidler
Ordnung, betrifft also die redrtliche Beziehung des Mensdren zum Grund und
Boden.

Die städtebaulidre Planung bezieht sidr also auf die Ordnung der_baulidren und
,on*ig., Nutzung der Öundstüd<e eines bestimmten Gebiets. Die Baupolizei
hinge[en dient üüerwiegend der Gefahrenabwehr mit Bezug auf die Eridrtung
und Unterhaltung einer baulidren Anlage.

4. Merkmale der städtebaulidren Planung nadr dem Bundesbaugese(z 
Bauleit- Ga) De Gemeinde ist grundsätzlidr zur Ausarbeitung und.Erstellung der I' 

pläne, die höhere Verwaltungsbehörde_ für die cenehmigung _zuständig. 
In

äi...i n.g.tung liegt eine VJreinheitlidrung und Fortbildung des bisherigen
Redrts.

b) Vereinfadrung
plan dient als
Bauleitplan.

und Vereinheitlidrung der Plan a rt€ D : Der Flädrennutzungs-
vorbereitender und ä.r Bebauungsplan als red'rtsverbindlicher

Bauleitplanung dar; 
5r

der rechtsverbindliche Bebauungsplan regelt die städtebaulidre Ordnung
eines bestimmten Teiles des GeÄeindegebietes in den notwendigen Einzel-
heiten. Er ist die Grundlage ftir die itadtebauliche Beurteilung der Bau-
gesuche, für die Bodenordnung, für die städtebaulidre Enteignung sowie
ftir die Ersdrließung.

die öffentlichen und privaten Belange gerecht

Der Fläclennutzungsplan stellt die Gliederung
gebiets nadr den Arten der Bodennutzung als

des gesamten Gemeinde-
Grundlage ftir die weitere

man kann sowohl allgemeine Regelungen
allen Einzelheiten festlegen.

c) Der Planer hat die VerPflichtung,
gegeneinander abzuwägen.

d) Das Planungssystem ist elastisch:
treffen wie audr die Gestaltung in

t&]j. Die widrtigsten Neuregelungen des Bundesbaugesetzes sind:

a) Die Auseinanderset zung mit dem Eigentum._ Die Bodenpolitik muß getragen
werden von einem siänvollen Ausgleidr des verfassungsmäßig g_esidrerten
Rechts am Grundeigentum und der äbenfalls begründeten sozialen Verpflich-
tung des Grundeifentums (Sozialgebundenheit des EigentuTt).Artikel 14
Abs. 2 GG lautet, ,,Eigentum ,.rfflidrt.t; sein Gebrauch soll zugleich dem
\Wohle d; Alllem"i"trJt dienen". bas Gesetz hat damit die Aufgabe, Crenzen
und Modalitäten der ordnenden Obrigkeitstätigkeit zv geben und gleidrzeitig
den Bereidr abzusted<en, der dem Bodäneigentümer verbleibt. Der Cesetzgeber
bestimmt Inhalt und Sdrranken des Eigentums.

b) Die Beseitigung der Rechtszersplitterung. und der Redrtsunsidrerheit. Außer
wenigen ,.Idrri.drtlidren Vors&riften, di. nur einzelne Materien betrafen
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c)

d)

(§Tohnulg§g_letz, Bausperrenverordnung und die Verordnung über die Re-
gelung der BebauuTg), waren in den Landern keine einheitlidrän Vorsdrriften,
zumindest keine soldten aus neuerer Zeit vorhanden. 68 Gesetze und Verord-
nungen werden aufgelroben, so z. B. das Fluchtlinienges etz, die Preisstoppver-
ordnung und die Aufbaugesetze.

Die Ordnung des Baulandmarktes, Beschaffung von ausreicJrendem Boden ftir
den Verkehr, ftir die Arbeit, ftir Freizeit und Erholung, für Bauten des reli-
giösen Lebens, für Kultur und Erziehung, (.ir neuzeitlidren §Tohnungsbau.

Der Grundstücl<smarkt soll transparent gemacht und die Bodenpreise sollen
auf ein vertretbares Maß gebradrt werden. Aufloikerung des Bodenmarktes
durch

die Einridrtung von Cutadrteraussdrüssen zvr Herbeiführung einer Trans-
parenz auf dem Bodenmarkt,

die Vorverlegung der Erhebung von Anliegerbeiträgen ftir baureife
Grundstüd<e,

die Erhebung einer
Straßen.

Baulandsteuer ftir Baugrundstüd<e an erschlossenen

B.

Das Cesetz umfaßt I I Teile. Nadrstehend werden die Vorsdrriften, die vom
Standpunkt der Vermessungs- und Katasterverwaltung aus widrtig ersdteinen,
benannt und erläutert.

Erster Teil: Die Bauleitplanung

Die Bauleitplanung umfaßt

l. die Planverfassung, das ist die scJrOpferische Entwurfstätigkeit nadr den ört-
lidren Gegebenheiten und Erfordernissen; sie soll die Üeabsichtigte städte-
baulidre Entwidclung gestalten;

2. das Verfahren zur Feststellung der städtebaulic1ren Pläne (Planfeststellungs-
verfahren).

Zwe&, und Ziele der Bauleitplanung sind im s 1 des Gesetzes behandelt. Das
Verfahren zvr Feststellung der städtebaulichen Pläne (Planfeststellungsverfahren)
ist eine Selbswerwaltungsaufgabe der Cemeinde; vgl. hierzu Artikef Zg Abs. 2

_{.t Crundgesetzes. Die staatlidre Aufsidrt ist einJ Redrts-, keine FacJraufsidtt.
§7ährend dem Flädrenlulzungsplan mehr eine behördenverbindlidre §Tirkung
zukommt, enthält der Bebauungsplan rechtsverbindliche Feststellungen für di;
städtebaulidre- Ordnung. 

_ 
Bebauungspläne sind ihrer Zweckbestirimung ent-

spredrend Teilpläne, räumlidr oder auch sachlich. Auf die Uberleitungruorr&riften
des § 173 sei besonders hingewiesen; danach können die Landesregierungen durch
Rechtsverordnung bestimmen, daß vorbereitende städtebaulicle Flar. int.. be-
stimmten Voraussetzungen weitergelten (Abs. 2) wie auch daß festgestellte
städtebauliche Pläne längstens für die Dauer von 5 Jahren weitergelten (Äbs. 4).

§7ährend in der Bauleitplanung die gestalterisdren Ideen festgelegt werden, be-
handeln die folgenden Teile die Ausführung der planung.

Die Planung findet ihren Niederschlag in den Bauleitplänen. Für sie müssen
geeignete Kartenunterlagen zur Verfügung stehen. Für die Darstellung der Planung
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in redrtsverbindlidren Bebauungsplänen müssen die Kartenunterlagen so besdraffen
sein, daß sie nadr Maßstab, Cenauigkeit, Zuverlässigkeit, Inhalt und Form den
Anforderungen genügen.

Zweitet Teil: Sidrerung der Bauleitplanung

Die Bauleitplanung soll gesi*rert werden durdr
eine befristete Veränderungssperre und Zurüdcstellung von Baugesuctren
während der Bearbeitung der Bebauungspläne,

die gemeindlidre Uberwadrung des Bodenverkehrs zur Verhinderung von
Grundstüd<steilungen, die dem Bebauungsplan nidrt entspredten,
ein gesetzlidres Vorkaufsrecht der Gemeinde im Celtungsbereidr eines Be-
bauungsplanes und in Cebieten, für die die Aufstellung eines Bebauungs-
planes besdrlossen ist.

Die Veränderungssperre gilt für das vom Rat besdrlossene Planungsgebiet oder ü)für den Besdrluß, einen vorhandenen Bebauungsplan zu ändern, zu ersetzen oder
aufzuheben. Außer der Stillegung der Bautätigkeit dürfen erheblicJre Verände-
rungen der Erdoberfläche oder wertsteigernde sonstige Veränderungen der Grund-
stü&e nidrt vorgenommen werden; Geltungsdauer der Veränderungssperre
2 Jahre; Verlängerung um I Jahr mit Zustimmung der höheren Verwaltungs-
behörde und um ein weiteres Jahr mit Zustimmung der nadr [andesredrt zustän-
digen Behörde. Bei Veränderungssperre über die Frist hinaus ist eine angemessene
Entsöädigung zu zahlen.

Bodenverkehr: De Grundsätze des Vohnsiedlungsgesetzes werden eingesdrränkt
beibehalten. Die Genehmigung ist die erste vorbereitende Bodenordnungsmaß-
nahme auf gesetzlidrer Grundlage. Genehmigungspfliclt für Redrtsgesdräfte an
Grundstüd<en besteht für

die Teilung eines Grundstücks, wenn

es innerhalb des räumlidren Geltungsbereidrs eines"Bebauungsplans liegt,
es innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegt,
es im Außenbereidr liegt und bereits bebaut bzw. eine Baugenehmigung
erteilt ist,

es im Außenbereich liegt und ftir eine Bebauung
Dauernutzung vertraglidr vorgesehen ist;

oder kleingärtnerische

die Auflassung eines Grundstücks, wenn es im AußenbereicJr liegt und
dem Vertragsinhalt eine Bebauung oder kleingärtnerische Dauernutzung
gesehen ist;
die Einigung über die Bestellung des Erbbaurechts, wenn das Grundstück im
Außenbereich liegt.

Untersdriede gegenüber dem §(ohnsiedlungsgesetz sind, Aus der Aufsicht sind
entlassen

die Crundstücksteilungen im Außenb ezirk, soweit weder ein Verwenclungs-
zwecjk noch der kleingärtnerische Dauernutzungszweck angegeben ist,

die Grundstücl<steilungen scllechthin,
alle Vereinbarungen, durch die einem anderen ein Redrt zur Nutzung oder
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Bebauung eines Grundstücks oder Crundstüd<steils eingeräumt wird mit
Ausnahme der Erbbauredrtsbbstellung.

Das Vorkaufsredrt (2. vorbereitende Bodenordnungsmaßnahme) ist ein widrtiges
Mittel ftir eine kommunale Bodenpolitik im Staätebau. Der Bodenbesitz der
Kommune soll in erster Linie die Grundlage einer gesunden städtebaulichen
Gestaltlng bilden und damit der Allgemeinhäit dienen.- Das Vorkaufsredrt muß

i* . 
Geltungsbereidr eines festgestellten Bebauungsplanes und im Bereidr eines

Bodenordnungsverfahrens ange\ilendet werden. fr-giUt das Vorkaufsredrt als vor-

ryrglidre Maßnahme in der Zeit des Entstehens del Bebauungsplanes, ebenso zur
Besdlaffung des Ersatzlandes, zur Milderung von Härten bei-einer Versagung im
Bodenverkehr, zum Einwerfen von Grundsiüd<en der Cemeinden bei der Um-
legung. Bei der Anwendung des Vorkaufsredrts ist Vorsidrt geboten, damit nicht
das allgemeine Preisgefüge ungünstig beeinflußt wird.
Das gemeindli&e Vorkaufsrec]rt kann ausgeübt werden

für alle bebauten und unbebauten Grundsttid<e in Umlegungsgebieten,

für unbebaute und bebaute Grundstrickd im Geltungsbereich eines Bebauungs-
planes, sofern sie hier als Baugrundstücke für d; Gemeinbedarf oder ät,
Verkehrs-, Versorgungs- und Grünflädren festgesetzt sind,
ftir unbebaute Grundstücl<e im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und
in sogenannten Planungsgebieten, frir weldre die Gemeinde aurA Satzung
mit Cenehmigung der höheren Verwaltungsbehorde die Aufstellung eines
Bebauungsplanes bescJrlossen hat (mit bestimät.r, Einsdrränkungen); intiesem
Fall ist das Vorkaufsrec}t nur dann zulässig, wenn anzunehmän irt, daß der
Käufer das Crundstück nidrt innerhalb einei Frist von 3 Jahren entspredrend
den bestehenden oder beabsichtigten baurechtlidren Festsetzungen nutzen wird,
für unbebaute und bebaute Grundstücl<e in Sanierungsgebieten, weldre die
Gemeinde durdr Satzung mit Zustimmung der höheren 

-V..*"ltungsbehörde

hierzu bezeidrnet hat.

Voraussetzung für die Ausübung des Vorkaufsreclts ist, daß das \X/ohl der All-
gemeinheit dies redrtfertigt. Vorkaufsrecht zugunsten anderer kann ausgeübt werden,
wenn das Grundstüc} mit Eigenheimen bebaut werden soll oder in äinem Gebiei
liegt, das nadr städtebaulichen Erfordernissen als Eigenheimgebiet entwickelt
werden soll.

Dritter Teil: Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung

l. Absdrnitt' Zulässigkeit von Bauvorhaben. Zuständig ist die Baugenehmigungs-
behörde, soweit sie Funktionen auf dem Gebiet der fllanung wahrignehmen hat.

2. Absdrnitt: Entschädigung gehört in das Gebiet der Bodenwirtschaft. Das Gesetz
trifft Regelungen über solche planungsredrtliche Festsetzungen in einem Bebauungs-
plan, durch die dem Eigentümer Vermögensnadrteile entstähen. Bei einzelnen Fest-
setzungen kann unter besonderen Verhältnissen ein Enteignungstatbestand gegeben
sein. Ggf. sind Planungsnadrteile entschädigungspflidrtig, oUr,tlon l Planungiu*t.il.

"i$1 abgescJröpft werden können. Ein fntsctraäigungsansprudr ist gegebän, wenn
infolge {"t Festsetzungen im Bebauungsplan PlÄungsrrachteile entitJhen, die bei
wirtschaftlidrer Betracltungsweise zu bejahen sind. E; wird untersdrieden zwisdren
,,Entschädigung in Geld" oder ,,durdr Ubernahme des Grundstücl<s durch die
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Gemein de" i in diesem Fall kann der Antrag nur vom Eigentümer, nicht von der
Cemeinde gestellt werden.

Vierter Teil: Bodenordnung

Freiwillige Maßnahmen der Bodenordnung sind ' Kauf, Tausch, freiwillige Um-
legung. Sie haben den Nachteil, daß meist eine schwierige und larigfristige
Bearbeitung für die privatrechtlichen Vereinbarungen erforderlich ist. Für frei-
willige Umlegungen kann die vereinfachte Bearbeitung für Kataster und Grund-
buch über den Umlegungsaussdruß in Anspruch genommen werden.

Gesetzlidre Bodenordnungsmaßnahmen sind,

als vorbereitende Maßnahmen

Uberwachung des Bodenverkehrs

Vorkaufsrecht der Gemeinde

als durchftihrende Maßnahmen

Umlegung

Grenzregelung

Enteignung.

Die Aufgabe des Bodenordners besteht darin, die
denen der Allgemeinheit zu einem gerechten, ftir

Interessen der B.troffenen mit
beide Teile tragbaren Ausgleidr

zu bringen.

Die Umlegung als Maßnahme zum Vollzug des Bebauungsplanes ist ein gesetzlidr
geregeltes Grundstücl<stauschverfahren. Sie erfolgt auf Anordnung der Gemeinde.
Es ist zv untersdreiden zwischen Aufschließungsumlegung und Neuordnungs-
umlegung (\)üiederaufbau, Umbau, Sanierung).

Die Ziele der Umlegung sind die Aufschließung und Neugestaltung bestimmter
Gebiete durch Ausweisung von Grundstüd<en, die nadr Lage, Form und Cröße
ftir die bauliche und sonstige Nutzung i. S. des Bebaurngsplanes unmittelbar zu

verwenden sind.

Die Neuverteilung soll entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes nach

Ausscheiden der für den öffentlichen Bedarf benötigten Flädren möglichst in
gleidrem Verhältnis der in das Verfahren eingebradrten Grundstücke vorgenommen
werden. Mit der Ausweisung der neuen Baugrundstücl<e durdr Plan und Ver-
zeidrnis gehen die alten Grundstücke redrtlich unter. Das Eigentum geht kraft
Gesetzes und außerhalb des Grundbuches über.

Der Vorteil des Verfahrens besteht darin, daß der Planer bei der Entwurfs-
bearbeitung größeres Gewidrt auf die natürlichen Gegebenheiten des Geländes -Gelandeform, Baugrund, Bewachsung - 

legen kann. Eigentumsgrenzen sind kein
Hindernis bei der Cestaltung. Der Plan wird interessenneutral gemadrt. Das
Verfahren regelt zugleich die Verteilung der Lasten, die durch die Erschließung
des Cebiets auftreten, unter Berüd<sichtigung der entstehenden §Tertvorteile. Es

werden Baugrundstücke zugeteilt, die nach Lage, Form und Größe den Fest-
Iegungen des Bebauungsplanes entsprechen.

Die Umlegung wird von der Cemeinde angeordnet. Die Länder können be-

stimmen, daß von der Gemeinde Umlegungsausschüsse mit selbständigen Ent-
sdreidungsbefugnissen frir die Durchführung dieser Maßnahme gebildet werden
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und daß zur Entsdreidung über einen Redrtsbehelf obere Umlegungsaussdrüsse
gebildet werden.

Die Umlegungsbehörde erläßt den Umlegungsbesdrluß, in .dem das Umlegungs-

9*i.t_bg4eidrnet ist und die Umlegungsgn rrästüd<e aufgeftihrt sind. Die öffent-
lidre Bekanntmadrung hat folgend" r.a-,itidre §rirkung"i,

Eintragung des Umlegungsvermerks in das Grundbu&,
Verfügungs- und Veränderungssperre,
Vorkaufsredrt der Gemeinde.

Bestandskarte (Katasterkarte) und Bestandsverzeidrnis (Eigentümer-, Kataster- und
Grundbudrbezeidrnung, Lasten und Besdrränkungen) weis]en den alten Bestand und
die Beteiligten nadr.

Beteiligte sind d1. Eigentümer, Inhaber von eingetragenen dinglidren Redrten,
Inhaber von anderen Reclten (audr Mieter uni Paäter), die Gemeinde, di;
Bedarfstläger für Grundstüd<e öffentlidrer Nutzung, die fÄAUeßungsträger. Die
Bestandskarte und das Bestandsverzeidrnis 

"ußär 
den Lasten uäa Besdrrän-

kungen werden während eines Monats öffentlich uurgJ.g,.
Die Verteilungsmasse wird ermittelt durdr Aussdreiden der örtlidren Verkehrs-
und Gninflädren und sonstiger für die öffentlidre Nutzung bestimmten Flädren
(Sdrulgrundstü&., Friedhofsflädren, überörtlidre Verkehrsflädren), letzterer nur,
wenn geeignetes Ersatzland zur verfügung steht.

Sowohl Flädren- als audr lwertumlegung ist möglich.

Bei der Flädrenumle-gung kann der Flädrenbeitrag bei erstmaliger Ersdrließung

lit zu 3ao/o, in anderen Gebieten bis zu looÄ ä.r Flädren bätragen; darübei
hinaus findet ._i, Ausgleidr in Geld statt. Der Flädrenbeitrag darf"rru, bis zur
Größe des umlegungsvorteils erhoben werden.

Bei der rVertumlegung wird die Verteilungsmasse in dem Verhältnis der Verkehrs-
werte verteilt. Durdr die Umlegung bewirkte \ü7ertänderungen sind bei der
Zuteilung zu berüd<sid:tigen. Untersdriede zwisdren den u..Jdri"denen Grund-
stüd<swerten der alten und neuen Grundstüd<e sind in Geld auszugleidren. §fidltig
ist die Ermädrtigung zur Entsdrädigung in Geld oder zur Landa"bfindung außer]
halb des umlegungsgebiets (Kleinitflurstüd<e).

In Sanierungsgebieten können Crundstüd<e mit einer befristeten Bauverpflidrtung
zugeteilt werden, bei Ni*l_.{üllung kann die Gemeinde die Ubereigrrung zum
Verkehrswert verlangen. \Während die durch den §Tidmungsakt a[gämein ent-
standene \üTerterhöhqng nicht abgesdröpft werden kann, k-ann dei Mehrwert,
der durdr 

. 
das_ Umlegungsverfahren entsteht, zwisdren den Beteiligten und

geggnüber der Gemeinde ausgeglichen werden. Nur tatsädrlidre \ü7'ertst.ig.rurgen

sind beadrtlidr. Es ist also zu unterscheiden zwischen Planungswertvorteil und
Umlegungsvorteil.

P"t -Umlegungsplan mit Umlegungskarte und Umlegungsverzeichnis enthält das
Ergebnis der Umlegungsarbeit. Er wird durdl Besühlß äer Umlegungsstelle auf-
gestellt und muß nadr Form und Inhalt zur Ubernahme in d"s" Liägensdrafts-
kataster geeignet sein.

Die Umlegungskarte stellt den zukünftigen Zustand des Umlegungsgebiets mit
den neuen Grundstüd<en, ihrer Bezeidrnung, ihrer Nutzungsart undihr., Nutzungs-
grad dar.
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Das Umlegungsverzeidrnis enthält eine Gegenüberstellung des alten und neuen
Bestandes ,ra.l, Lage, Größe und Nutzungsart sowie der Eigentümer. Es werden
ferner die Redrte und Lasten, Geldausgleidrsleistungen, einzuziehende oder zu
verlegende Verkehrs- und Grünflädren und die §üIasserläufe angegeben.

Die Umlegungskarte wird einen Monat lang öffentlic} ausgelegt. Das Verzeichnis
kann einsehen, wer ein beredrtigtes Interesse hat. Ein Auszug aus dem Umlegungs-
plan mit Rechtsmittelbelehrung. wird jedem Beteiligten zugestellt. Der Umlegungs-
plan tritt bei der Bekanntmachung der Unanfedrtbarkeit in Kraft.
Die Redrtskraft hat folgende §Tirkung€n:

die neueren Re&tsverhältnisse treten an die Stelle der alten,
der Eigentumsübergang vollzieht sidr kraft Cesetzes außerhalb des Grund-
budrs,

die Gemeinde hat den Umlegungsplan zu vollziehen.

Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung sind

a) die freiwillige Umlegung. Bei Einverständnis der Beteiligten können unter-
bleiben 

'
Bekanntmachung des Umlegungsbesdrlusses,
Anlegung von Bestandskarte und Bestandsverzeidrnis,
Auslegung der Umlegungskarte,

Aufstellung des Umlegungsplanes bei vorzeitiger Regelung der Eigentums'
und Besitiverhältnisse mit konstitutiver §Tirkung (Vorwegnahme der Ent-
sdreidung);

b) die vorzeitige Besit2einweisung

zur frühzeitigen Ersdrließung des Umlegungsgebietes, vor Aufstellung des
Umlegungsplanes in die Straßen und Grünflädren,
zur Förderung des Aufbaus: nadr Aufstellung des Umlegungsplanes und
[Ibertragung äer Grenzen in die Ortlidrkeit aller anderen Grundstüd<e,
wenn das §7ohl der Allgemeinheit dies gebietet;

c) teilweises Inkrafttreten des Umlegungsplanes
für diejenigen Grundstüd<e, die von der Anfedrtung der anderen nidrt
berührt werden,

hinsidrtlidr der umlegungskarte, soweit nur die Ausgleidrsleistungen, nidrt _.-jedodr die Lage und Größe der Grundstücke angefoöten werden, §-
d) die Änderung des Umlegungsplanes nadt Redrtskraft zur Vermeidung eines

neuen selbständigen umllgungsverfahrens, falls der Bebauungsplan geändert
wird oder eine redrtskräftige Errtsdreidung des Geridrts die Änderung not-
wendig madrt oder die Beteiligten einverstanden sind.

Die Grenzregelung ist ein Umlegungsverfahren unter einfadrsten Verhältni§sen.
Ihre AufgabJist die bessere Gestaltung benadtbarter Grundstüd<e. Sie ist zulässig
im Bebauungsplangebiet oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Orts'
lage, wenn is im öffentlidren Interesse geboten ist und die Grundstüd<swerte
unlrheblidr geändert werden. Teile benadrbarter Grundstüd<e sollen durdr dieses
Verfahren zur Verbesserung des Grundstüdcssdrnitts {ür die Bebauung oder zur
Beseitigung bauredrtswidriger Zustände gegeneinander ausgetausdrt oder einseitig
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zugeteilt werden. Durdr Besdrluß der Gemeinde werden die neuen Grenzen und
die Geldleistutgex festgesetzt. Die Redrtskraft tritt mit der ortsüblidren Bekannt-
madrung .in. Der Besdtluß muß nadr Form und Inhalt zur Ubernahme in das
Liegensdtaftskataster geeignet sein.

Fünfter Teil: Enteignung

Sie ist nur zulässig

wenn das vohl der Allgemeinheit sie erfordert und
der Enteignungszwed< iuf andere zumutbare §7eise nidrt erreidrt werden
kann (ultima ratio).

Für die Enteig-nlng eines Grundstüd<s zur Nutzung entspredrend den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes müssen folgende Voriussetzungen gegeben sein:

Grundstüd<e, die im Rahmen der städtebaulichen Enrwiddung in gleidrer
\Weise für das Vorhaben geeignet sind, können aus dem Grundbesitz des

Bundes, des Landes oder iirr.. Gemeinde nicht b.ruitgestellt werden,

der Antragsteller hat sidr ernsthaft um den freiwilligen Erwerb eines eigenen
Grundstüd<s zu angemessenen Bedingungen vergebiidr bemüht,

er madrt glaubhaft, daß das Grundstü& innerhalb einer angemessenen Frist
für den vorgesehenen zwed< verwendet wird.

Bei einer Enteignlng aus zwingenden städtebaulichen Gründen braudrt die
Cemeinde nur nadrzuweisen, daß sie sidr ernsthaft um den freiwillil.o Erwerb
des für die konkrete Enteignung benötigten Grundbesitzes bemüht hat.

Die Enteignung ist frir folgende Zwecl<e möglich:

Zur Nutzung oder Vorberl,y"g der Nutzung von Grundstüd<en entspredrend
den Festsetzungen eines Bebauungspran€s,

zur Nutzung oder zur Zufuhrung der baulidren Nutzung von unbebauten
oder geringfügig bebauten Crunästücken, die nidrt im "Bereidr Jrr., Be-

bauungsP-lan9s, aber innerhalb im Bereidr bebauter O"trt.i[1.;;n,. ent-
sprechend den bauredrtlidren Vorscl'riften (insbesondere Sdrliedung von
Baulti&en),

für die Besdraffung von Grundstüd<en tur die Fntsdrädigung in Land,

zur Ersetzung von Redrten, die durdr Enteignung entzogen sind.

Pi" Enteignung ist an festgese tzte Bebauungspläne gebunden. Es gibt jedodr zwei
Ausnahrl€n:

Fry-.ig"ung von unbebauten oder geringfügig bebauten Grundstücken inner-
halb der im Zusammenhang bebauien örtitäle,
Enteignung von Crundsttid<en ftir die Ersatzlandbesdraffung innerhalb des
ganzen Gerneindegebietes. c'

Die Ersatzlandbesdraffung ist an eine Reihe von Voraussetzungen gebunden.

Bei der Enteignung wird Entsdrädigung geleistet

ftir den durdr die Enteignung eintretenden Redrtsverlust,.

ftir andere durdr die Enteignung eintretende Vermög.rrrr,"drteile; dazu ge-

I::: 
Aufwendungen ftir dän Erwerb von Ersatzg*rldrttid<en unä Umzugs-

KOSten.
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Die Entsdrädigung bemißt sidr nadr dem Verkehrswert im leitpunkt des Ent'
eignungsbesdrlurr*. Sie kann in wiederkehrenden Leistungen festgesetzt werden,
*änn äies den übrigen Beteiligten zumutbar ist. Auf Antrag des Eig_entümers
wird die Entschädigung in geeignetem Ersatzland gewährt, wenn er zur Siclerung
seiner Erwerbstätiäkeit, seirrer Berufstätigkeit oder der ihm wesensgemäß ob-
Iiegenden Aufgaben auf Ersatzland angewiesen ist.

Sedrster Teil t Erschließung

Die Ersdrließung ist die notwendige Voraussetzung für die Nutzung des urt
Bebauung uorg.i.henen Geländes. Man kann davon ausgehen, daß die_ Boden-
ordnung-dann abgesdrlossen ist. Es beginnt die Planverwirklidrung im Hinblick
auf die Bauwerke. Mit der Herstellung der örtlidren Verkehrs- und Grünanlagen
sowie der Abwässeranlagen wird das Bauland wirklidr baureif. Der Erschließungs'
beitrag ist ein Faktor bei der Bildung des Baulandwertes. Bisher g?b es -nur 

ein
Anliegerbeitragiredrt. Das Ersdrließungsredrt fällt unter das Bodenreclt. Der
Ersdrfießungsaufwand kann dem Eigenttimer nur in dem Umfang angelastet
werden, in dem er audl Vorteile von der Ersdrließung ftir sein Baugrundstücl<
erfährt. Es ist zu untersdreiden zwisdren der ersdrließenden Funktion der Straße
(befahrener und unbefahrener \Wohnweg, §ürohnstraße, 'sammelstraße) und ihrer
Aufgabe als Verkehrsträger (Verkehrsstraße, Haupwerkehrsstraße, Stadtsdrnell'
strale als anbaufreie Straßen). Der Ersdrließungsbeitrag der Straße wird nadr
ihrer Fertigstellung und nidrt erst im Zeitpunkt der Bebauung erhoben.

Umlagefahig sind nur die Kosten, die aussdrließlich der Ersdrließung {.. Bau-
grund-stü&e- dienen. Fahrbahnen der Ortsdurdrfahrten von Bundesstraßen und
Landstraßen I. und II. Ordnung, die nidrt breiter sind als das Normalprofil der
ansdrließenden freien Strecke, gehören nidrt zum beitragsfähigen Ersdrlielungs-
aufwand; das ist nur für die Stiaßenteile der Fall, die über das Normalprofil der
freien Strecl<e hiiiausgehen. lO oÄ des beitragsfahigen , Ersdrließungsaufwandes
müssen die Gemeinden tragen.

Die Ersdrließung ist eine Aufgabe der Gemeinde. Ein Redrtsanspruch auf Er-
sdrließung bestäht nidrt. Die Ersdrließungsanlagen sollen entspredrend den
Erforderriirr", der Bebauung und des Verkehrs hergestellt werden und spätestens
bis zur Fertigstellung der ansdrließenden baulidren Anlagen benutzbar sein.
Voraussetzung ist im allgemeinen ein Bebauungsplan. Liegt dieser nidrt vor,
können Ersdiließungsanlagen nur mit Zustimmung der höheren Verwaltungs-
behörde hergestellt werden.

Städtebauliche Grunds ätze der Ersdrließung können durdr den Bundesminister
für §Tohnungsbau mit Zustimmung des Bundesrats als Ridrtlinien herausgegeben
werderi.

Ersdrließungsanlagen sind

die öffentlidren zum Ausbau bestimmten Straßen, §7ege und Plätze,
Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete,

Parkflädren und Grünanlagen, nur soweit sie Bestandteil der Ersdrließungs-
straßen sind oder nadr städtebaulidren Grundsätzen innerhalb der Baugebiete
zu deren Erschließung notwendig sind.

Der Ersdrließungsaufwand darf nur insoweit erhoben werden, als die Ersdrließungs-
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anlagen notwendig sind, um die Bauflädren und die gewerblidr zu nutzenden
Flädren entspredrend den bauredrtlidren Vorsdrriften zu" nutzen.

Der Erschließungsaufwand umfaßt die Kosten ftir
den Grunderwerb der Flädren ftir die Erschließungsanlasen,

die Freilegung dieser Flädren,

die erstmalige Herstellung der Ersdrließungsanlagen einsdrließlidr der Einridr-
tungen für Entwässerung und Beleudrtung.

Der Ersdrließungsbeitrag kann ftir Einzelabschnitte und auch ftir Teile der
Erschließungsanlage naclr dem Prinzip der Kostenspaltung erhoben werden.
Au$ Anlagen Dritter können als gemeindli&e Ersdrließungsanlagen übernommen
und kostenmäfig aufgeteilt *.rä.rr. Der Verkehrr*.ri ,urri Zeitpunkt der
Bereitstellung des von der Cemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellien Grund
und Bodens gehört ebenfalls zum beitragsfähigen ErscJrließungsa"ufwand.

Maßstab ftir die Verteilung des beitragsfähigen Ersdrließungsaufwandes kann sein
die Art und das Maß der baulidren Nutzung (bei aufgegliederter und ge-

lod<erter Bebauung),

die Crundstüd<sflä&.,

die Crundstücksbreite in der Erschließungsanlage (bei einfachen Verhält-
nissen).

§Teitere Fragen regeln die Gemeinden durch Satzung. Für Grundstüd<e außerhalb
eines Bebauungsplanes- gelten folgende- Forderungenl Si" müssen ersdrlossen r.irr,
nadr der Verkehrsauffassung Baulandeigenschaf-t besitzen, nadr der baulidren
Entwicklung der C,emeinde audr zur Bäbauung anstehen. Die Gemeinde muß
bekanntgebgn, für welc}e Grundstüd<e dies zutr-rtft Audr vor einer Fertigstellunj
einer Ersdrließungsanlage kann in Verbindung mit einer BaugenehmigJng eine
Vorausleistung auf den Ersc}ließungsbeitrag r.rlrngt werden.

Siebenter Teil: Ermittlung von Grundstückswerten

Das Gesetz sieht vor, daß über den \Wert unbebauter und bebauter Grunditticke
Gutadrten zu erstatten sind. Dabei sind objektive \üferte nadr bewertungstedrnisdr
fundierten \Wertberedrnungsmethoden zu ermitteln. Die §Tertgutachän sollen
neutral und auf fundiertem, exaktem Verfahren aufgebaut sein. Die Gutadrter
müssen ihr GutacJrten nadr bestem rVissen und Gewiisen ohne einseitige Berüd<-
sidrtigung der fiskaliscJren und kommunalen Belange erstellen.
Zu ermitteln ist der 

_ 
gemeine \ü/ert (Verkehrswert; Definition s l4l Abs. 2).

Gutadrten können über alle bebauten und unbetauten Grundstücke erstellt
werden außer den einer land- oder forstwirtsdraftlichen Nutzung vorbehaltenen
Crundstücl<en.

Die Einrichttrq hat die Aufgabe, die Teilnehmer auf dem GrundstücJ<smarkt, der.
gegenüber anderen Märkten_ weitgehend unübersidrtlidr ist, über die sü/ert-
verhältnisse am Grund und Boden aufzuklären. Durdr Schaffung eirrer Markt-
transparenz soll den GrundstücJ<spreisen ein Sdrwingungsdamifer aufgesetzt
werden.

Die Cutadlten werden nur auf Antrag erstellt. Einen Antrag können stellen
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Eigentümer und dinglidr Beredttigte, in ernsthaften Kaufverhandlungen stehende
Kaufbewerber, für den Vollzug dieses Gesetzes zuständige Behörden und
Geridrte.

Die Gutac{rteraussc]rüsse werden bei den kreisfreien Städten und den Land-
kreisen gebildet, bei kreiangehörigen Gemeinden können sie gebildet werden,
wenn dafür ein besonderes Bedürfnis besteht. Die Verordnung über die Bildung
von Gutadrterausschüssen und über die Anlegung von Kaufpreissammlungen voql
2g,Dezember 1960 (Nds. CVBI. S. 293) bestimmt, daß

die Ceschäftsstelle des Gutadrteraussdrusses beim zuständigen Katasteramt
eingeridrtet wird,
der Vorsitzende und die ehrenamtlidren Gutad'rter vom Regierungspräsi-
denten bestellt werden; dabei ist zum Vorsitzenden ein Beamter des Kataster'
amtes zu bestellen, zum Stellvertreter ein Bediensteter des Katasteramts oder
der Gebietskörpers&aft,
der Ausschuß im Einzelfall in der Besetzung mit einem Vorsitzenden und
zwei ehrenamtlidten Gutachtern tätig wird,
frir die Gutadrten Kosten erhoben werden, wobei die Gebühr nadt dem
§7ert gestaffelt ist.

§Teiter sind in der Verordnung Vorschriften über die Anlegung von Kaufpreis-
sammlungen und über die Beridrtigung von Kaufpreisen enthalten.

Die Gutadrteraussdrüsse sollen nidrt nur Gutadtten erstatten, sondern audr Ridlt-
werte festsetzen.

Aufgaben der Geschäftsstellen sind die Sammlung und Bereinigung von Kauf'
preisen, der Entwurf der Ridttwertkarten und die Vorbereitung von Gutadrten.
Als \flert wird der Verkehrswert (gemeiner §[ert) ermittelt. Die Bundesregierung
ist ermädrtigt, mit Zustimmung des Bundesrats durch Redrtsverordnung Vor-
sclrriften zu qlassen, um die Anwendung gleicher Crundsätze bei der Ermittlung
der Verkehrswerte zu sidrern. sr

Grundlagen für die \Wertermittlung sind ' Kauf - und Richtpreissammlungen, Aus'
künfte durdr sdrriftlidre oder mündlidre Befragung, Vorlage von Unterlagen über
Grundstücl<e und Verträge, Ortsbesichtigungen, wobei tWohnungen nur mit Zu-
stimmung der §üIohnungsinhaber betreten werden dürfen. Dem Gutachteraussdruß
ist Rec}ts- und Amtshilfe durdr Gerichte und Behörden zu leisten.

Die Cutadrten haben keine bindende §(irkung, soweit nidrts anderes vereinbart t-"
wird.

Für die Gutadrten werden Kosten nadr den Vorsd'rriften im § 10 der VO vom
29. Dezember 1959 erhoben.

Auf Grund der Kaufpreissammlung werden Ridrtwerte ermittelt, die in regel'
mäßigen Zeitabständen durdr die Cemeinde bekanntgemadrt werden. übersidrten
über die Verwaltungsbezirke können auf Anordnung der Landesregierung ver'
offentlidrt werden. Außerdem kann die Bundesregierung bestimmen, daß Uber-
sidrten der Länder und über das Bundesgebiet erstellt und veröffentlidrt werden.
Darüber hinaus kann jedermann von der Cesöäftsstelle des Gutadrteraussöusses
Auskunft über die Ridrtwerte verlangen.
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Adrter Teil: Allgemeine Vorsdrriften, Verwaltungsverfahren

Die Vorsdrriften behandeln u. a. Begriffe und Zuständigkeiten, Redrts- und Amts-
hilfe, die Belehrung über Redrtsbehelfe, die Ermädrtigung der Landesregierungen,
durdr Redttsverordnung die Nadrpnifung von Verwllnrngsakten in .i-n.* Vor-
verfahren zu regeln, und Ordnungswidrigkeiten.

Neunter Teil: Verfahren vor den Kammern (Senaten) für Baulandsadren

Verwaltungsakte im Umlegungs- und Grenzregelungs- sowie im Enteignungs-
verfahren können durdr den Antrag auf geridrtlidl; Entsdreidung rrrg.fodrän
werden. Zuständig ist das Landgeridrt, Kammer für Baulandsadren.

Zehnter Teil: Anderung grundsteuerlidrer Vorsdrriften

Die Vermehrung des Angebots auf dem Baugrundstücl<smarkt soll erreidrt werden
durdr

Vorverlegung der Fälligkeit des Ersdrließungsbeitrages,

Erhöhung der Grundsteuer ftir baureife Grundstüd<e (Baulandsteuer oder
Grundsteuer C),

Aufhebung der bestehenden Steuervergünstigungen ftir baureife Trümmer-
grundstücke.

Die Baulandsteuer ist eine bodenordnungspolitisdre Maßnahme. Sie gilt nur frir
baureife Grundstüd<e, die in einem Bebiuungsplan als Bauland festgäsetzt sind.
Außerhalb des Bebauungsplanes müssen sie nadr der geordneten baulidren Ent-
widdung des Gemeindegebiets zur Bebauung anstehei. Vorausserzung ist eine
besondere Nadrfrage nach Bauland. Als Begründung ftir die Baulandstäuer wird
der beabsidrtigte Ordnungszwed< auf dem GrundstücJ<smarkt angeführt.

Elfter Teil: ubergangs- und sdrlußvorsdrriften

Von den Ubergangsvorsdrriften verdienen diejenigen besonderes Interesse, die,
wie oben erwähnt, unter bestimmten Voraussetzungen eine \Weitergeltung be-
stehender Flädrennutzungs- oder Bebauungspläne zulässen. Es wurde ä"dr blreits
darauf hingewiesen, daß durdr das Bundesbaugesetz zahlreiche Gesetze und Ver-
ordnungen a-ufgehoben werden. Uber das Inkrifttreten bestimmt das Gesetz, daß
die Vorsdrriften im allgemeinen vier Monate nadr Verkündung des Gesetzes in
Kraft treten. Ausnahmen gelten für den ersten bis dritten und d; sedrsten Teil -außer § 1 3 3 tlw des Gesetzes, für die die Frist ein Jahr beträgt.

C. Sdrlußbemerkungen:

Einige Teilmaterien sind im Bundesbaugesetz nidrt geregelt worden,
das baulidre Nachbarredrt (auf oder an der Ö..nr" stehende Gebäude, das
Anbauen an sie, ihre Erhöhung),

das Hamqersdrlags- und Leiterredrt, Fragen der Crundstüd<stiefe, über-
stehender Bauteile usw.,

die Baulandzusammenlegung ist nidrt übernommen worden,
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die Sanierung ist als Ganzes nidtt behandelt worden, an mehreren Stellen
sind Bestimmungen, die die Sanierung betreffen, eingeführt worden.

AIs redrtlid-re Hilfsmittel allgemeiner Art für die Sanierung sind anzusehen:
Sanierungsgebiete sollen im Flädrennutzungsplan kenntlidt gemadrt werden,
an ihnen kann ein besonderes Vorkaufsrecht der Cemeinden begründet
werden,

im Rahmen der Baulandumlegung kann mit der Neuzuteilung ein Baugebot
verbunden werden (einziger Fall),
die Herabsetzung von Art und Maß der baulidren Nutzung ist nidrt entsdrä-
digungspflidrtig,
durdr Enteignungsbesdtluß kann die Anderung oder Beseitigung bestehender
Bauwerke entspredrend den Festsetzungen des Bäbauungsplanis angeordnet
werden.

Nidrt aufgenommen in das Bundesbaugesetz wurde der Planungswertausgleidr. § i
seine Praktizierung hätte große Verwaltungsarbeit erfordert. Nidri aufgenommen Ü' ;

wurde audr die Zonenenteignung.

§7enn vielleidrt nidrt alle Erwartungen erfüllt werden, die an das Bundesbaugesetz
geknüpft worden sind, darf auf die Sdrwierigkeiten verwiesen wertlen, diä sidr
beispielsweise

aus äer Frage der Verzahnung zwisd'ren Bauleitplanung und Landesplanung,
aus der zuständigkeitsmäßigen Abspaltung des Bauwerksredrts vom Städte-
bauredrt,
aus der Landeshoheit über die Behördenorganisation und dem Selbswerwal-
tungsprinzip der Gemeinden

sowie aus der Zuständigkeitsregelung für Anordnung und Durdrführung der
Umlegung ergeben; der Landesgesetzgeber kann entsdreiden, ob die Um-
Iegungsausführung durdr die Gemeinde oder durdr Umlegungsaussdrüsse
gesdrehen soll. &

Die Ubersidrt dürfte jedodl zeigen, daß das Bundesbaugesetz viele Regelungen
über die Bodenordnung und über das Bodenredrt bringt. Die Misvirfung äes
Vermesungswesens ist gegeben bei der Bauleitplanung, bei der zumindeit die
unterlagen für die Planung zur verfügung zu stellen sind; ferner bei der Boden-
ordnung und bei der Grundsttid<sbewertung. 

ü,
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Der Einsatz der Photogrammerie
bei der Herstellung großmaßstäbiger Kirten für die Durchführung

des Bundesbaugesetzes*)

Von Regierungsvermessungsrat Dr.-lng. G. Hake, Nds. Landesverwaltungsamt

- Landesvermessung -
1) Vorbemerkungen

Unter den versdriedenen M_öglicfikeiten, großmaßstäbige Karren herzustellen, spielt

{it. Photogrammetrie eine_ Rä[e, von d.i *"n anrrehäen kann, daß sie weiter an
Bedeütung gewinnen wird. Im Hinblid< auf die Erfordernisse, die gerade durch
das Bundesbaugesetz neu an uns herantreten, ersd'reint es daher angebracht, das

Augenmerk einmal näher auf diese moderne Methode zu lenken.

Man wird allerdings davon ausgehen müssen, daß die praktischen Beziehungen

'Y' flrotogrammetrie bei den einzelnen VerÄessungsfacirleuten von sehr unter-
sdriedlichem Grade sind. Deshalb wird es vorteilhaft" ,.irr, ,unadrst die Luftbild-
messung als verm-essungstechnisdres Verfahrin allgemein ,u 

"rleutern, 
indem die

widrtigsten Begriffe dieses laclrqebietes dargestellt ierden (Kapitel2).lm Ansdrluß
daran wird der Einsatz der Luftbild*.rrung zur Herstellunj

a) der Deutschen Grundkarte 1 : 5000 (Kapitel 3) und

b) der Flurrahmenkarten (Kapitel 4)

behandelt- Bemerkungen zur Luftbildinterpretation (Kapitel s) und einige a1-
gemeine Betradrtungen (Kapitel 6) schließen die Auri,ihrung.n.

2) Die Luftbildmessu.ng als vermessungstedrnisdres Verfahren

2l) Allgemeines

\ürenn nachfolgend die photogrammetrische Terminologie kurz behandelt wird,
gesdrieht dies mit der Absicht, äi" einzelnen Begriffe soräft zu klären, daß bei der
BehandlulE der praktischen Anwendungen kein"e grundsätzlichen Mißverständnisse
mehr auftreten können. SelbstverstänatiA ist ., 

-hi.. 
nidrt möglich, Einzelheiten

{t.t photogrammetrischen Technik zu _sdrildern; die Ausführungen müssen sidr
daher auf die widrtigsten Begriffe besclränken und können auc} nur das Gebiet
der Luf tbildmessung abhandeln. Das Typisdre der Photogrammetrie wird sicher-
lidr am besten zum Ausdrucj< kommen, wenn einmal kurzäi. *"sentlidren Merk-
male im Ablauf eines photogrammetrischen Verfahr.n, g.räita"., werden. Dabei
Iassen sid'r zunächst zwei gtoß. Gruppe Aufnah*. äd Auswertung - unter-

I r'l

scneloen.

22) Luftbildaufnahme

\wir grenzen ein bestimmtes Interessengebiet ab und erteilen einen Bildflugauftrag
zur Befliegung dieses Gebietes. In diesä Bildflugauftrag -.irr.r, wir nun sämtlidre
tedrniscfien und auch andere, z. B. zeitliche, Einzeiheiten fixieren.

t) Dieser Artikel gibt im wesentlidren die Ausführung9n--wieder, die der verfasser_anläßlidr der Tagung
von Beamten dei Niedersädrsisdren viirürüri;;- ;;?'käiälir.rwaltung in Bad sadrsa am 20. 12. 19G0
gemadrt hat.
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Das Bildfluggebiet wird durdr eine Reihe von gewöhnlidr parallel zu fliegenden
Flugstreifen erfaßt, und wir müssen uns darüber im klaren sein, weldte optimale
Streifenlage in bezug auf Streifenrichtung und Streifenabstand wir
vorzusdrreiben haben. Die Streifenlage wird sidr im allgemeinen aus der Abgren-
zung des Gebietes und aus einer gewünsdrten Lage der Luftbilder zu den her-
zustellenden Karten ergeben. Der Streifenabstand ist hauptsädrlidr eine Funktion
des sogenannten Bildmaßstabes, der später nodr erläutert werden sotl.

Die Aufnahmen werden mit sogenannten R e i h e n m e ßk a m m e r n durdrgeführt,
wobei im allgemeinen Senkrechtaufnahmen entstehen. Als S e n k r e ch t a u f n ah -
men werden Aufnahmen bezeidrnet, deren Aufnahmeridrtung annähernd lotredrt
nadr unten zeigt. Unter Reihenmeßkammern versteht rnan in der Bildmessung
photographisdre Kammern, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen, zu
denen als widrtigste 'die sogenannte innere Orientierung gehört. Die innere
Orientierung ist die gegenseitige räumliche Lage von Bildebene und Projek-
tionszentrum (Aufnahmeobjektiv). Demgegenüber kennzeidrnet die äußere s\,
Orientierung die räumliche Lage des Systems Bildebene und Projektions- v'i l

zentrum zu bekannten Punkten des Dingraumes. Die Kenntnis der ir"rneren Orien-
tierung ist notwendig für die spätere Rekonstruktion des Aufnahmestrahlenbündels
als Auswertestrahlenbündel. Die Kenntnis der äußeren Orientierung (auf dem
§7ege über Paßpunkte o. ä.) ist erforderlidr für die Auswertung des Auswerte-
strahlenbündels.

Ein weiteres Kennzeidren jeder Reihenmeßkammer ist ein weitgehend automati-
sierter Funktionsablauf. \ü7ir kennen bestimmte Typen von Reihenmeßkammern,
unter denen idr in erster Linie die Normalwinkelkammer und die §Teitwinkel-
kammer erwähnen möchte. Die gebräudrliche Normalwinkelkammer hat
eine Brennweite von 21 cm und ein Bildformat von 18 x 18 cm2.Unter den\üf eit-
winkelkammern gibt es hauptsädrlich zwei Arten, die im praktischen Einsatz
sindi zunäd1st die Kammern, die ein gleidres Bildformat liefern wie die Normal-
winkelkammer, also 18 x 18 cm'rdabei aber eine kleinere Brennweite, in diesem
Falle 11,5cm, besitzen. Das beäeutet, wie der Name sägt, einen weite.en Off-
nungswinkel. Dann gibt es als \?'eitwinkelkammern solche, die ein Bildformat von
2?x2?cm2bei einer Brennweite von lScm erzeugen. Dies ist das sogenannte
angloamerikanisdre Format, das sidr audr in Deutsdrland mehr und mehr durch-
zusetzen sdreint.

§(/eitwinkelaufnahmen sind gegentiber Normalwinkelarrfnahmen im allgemeinen
vorteilhafter, wenn bei topographischen Auswertungen gleichzeitig die Höhe f,"
erfaßt werden soll, weil die rüTeitwinkelaufnahmen eine größere Höhenmeß- v
genauigkeit garantieren.. Sie werden voraussichtlid-r auch in der Katasterphoto-
grammetrie günstiger sein, es sei denn, daß das ztr bearbeitende Gebiet viele
sid.rttote Räume (Ortslagen, Vald usw.) aufweist, da naturgemäß bei den §7eit-
winkelaufnahmen nach dem Bildrande zu mehr Verded<ungen entstehen. Die
Normalwinkelaufnahmen sind demgegenüber günstiger bei der Auswertung dicht-
bebauter Ortslagen sowie im allgemeinen für alle Aufgaben der Luftbild-
entzerrung.

Eine weitere ted.rnisdre Forderung, die wir beirn Bildflugauftrag vorzusehen haben,
betrifft die Bildfolge. Damit ist die zeit zwisdren zwei aufeinanderfolgenden
Luftbildaufnahmen gemeint. Diese Bild f olgezeit bestimmt den Prozentsatz
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!-.t sogenannten Längsüberdeckung von Bild zv Bild innerhalb eines
Flugstreifens. Im allgemeinen werden Längsüberdeclungen von rund oo6lo-".i-
langt, denn dadurdr ist 

-das. aufgeno**e Gelande äoppelt überdeckt, und
wir haben dann jederzeit {i. Möglichkeit zur stereoskopir.hln Betracltung. Viel-
fach fordern wir jedoch höhere Längsüberdecl<ungen von BooÄ, evtl. rof"i gao/o,

yT Paßpunkte zu sparen unl eine günstigere gäg.rrr.itige Läg. zwisÄen Lufi-
bildern und Karten zu erzielen. Aui der ras.h;r Folge 

"d., Bild., können wir
dann nämlich die auswählen, die am günstigsten zur Kirte liegen.
Das- Cegenstück zur Längsüberdeckung ist die Q u e r ü b e rd e c k u n g . Gemeint
ist damit die Uberlappung zwisdren bänachbarten Flugstreifen, die ,nän etwa in
der Größenordnung 2oo/" bis 30oÄ wählt. Man will dämit einmal den Unsicher-
heiten der Flugnavigation entgegenwirken und zum anderen vermeiden, daß die

Abb. t

Beziehungen zwischen Kartenmaßstab und Bildmaßstab

gewünsd:ter

Kartenmaßstab

Mk

erforderlidrer

Bildmaßstab

M,
D

Bemerkungen

1 : l00O

I : 2000

I : 5000

: 4000

bis

: 9000

I :6@0

bis

1 : 12000

10000

bis

18000

Innerhalb des angegebenen Spiel-

raums richtet sidr die \ü7ahl des

Bildmaßstabes nach

a) den Gelandeverhältnissen (2. B.

Ortslage),

b) dem Kammertyp (Normal- oder
rVeitwinkel, Konvergent- oder

Senkredrtaufnahme),

c) den Genauigkeitsfor.derungen

(besonders in Bezug auf die

Hohengenauigkeit),

d) der Lage der Luftbild er zu den

Karten.

Formel von Heißler

,rb : 2OO /\ m -- Maßstabszahl
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Paßpunkte in den ungünstigen Zonen des Bildes, d. h. in unmittelbarer Nähe des
Bildrandes liegen.
Nun zum Begriff des Bildmaßstabes. Der Bildmaßstab ist der ungefähre Maß-
stab, den die'einzelne Abbildung aufweist. Dabei muß man bewußt und betont
,,ungefähr" sagen/ denn selbstverständlich kann man nicht erwarten, daß ein kon-
stanter und genau definierbarer Maßstab im Bilde und von Bild zu Bild vorliegt.
Das ergibt sich von Bild zu Bild aus derr Unsicherheiten im Einhalten der Flughöhe
und innerhalb eines Bildes aus den Celändeunebenheiten sowie aus der Tatsache,
daß die Aufnahmen im allgemeinen keine streng lotrechten Aufnahmen sind. Von
besonderem Interesse werden nun natürlich die Verhältnisse zwischen dem ge-
wünschten Kartenmaßstab und dem dafür notwendigen Bildmaßstab sein, wie sie
sich aus der Praxis der Photogrammetrie ergeben haben. Diese Beziehungen sind
in Abbildung 1 für die drei wicltigsten Kartenmaßstäbe zrrsammengestellt-

23) Luftbildauswertung

§7ir stellen zunächst die Frage, \Welches Luftbildmaterial können wir aus dem
Originalfilm ableiten? Beim Originalfilm handelt es sich im allgemeinen um ein
etwa 1 20 m langes Filmband, das wir beispielsrveise durch ein Kopiergerät laufen
lassen können, urn uns von den einzelnen Bildern Kontaktab züge zu fertigen.
\Wir können diese Abzüge auf Papier, wir können sie selbstverständlich auch auf
Film oder, was frir die Auswertung besonders wesentlich ist, auf Glas fertigen.
§{/ir können einen Schritt weitergehen und können den Film in ein Vergrößerungs-
gerät oder besser noch in ein Entzerrungsgerät einlegen und haben dann die Mög-
lidrkeit, uns eine Vergrößerung oder gar eine Entzerrung herzustellen.
Eine solche Entzerrung gewinnen wir, wenn wir bestimmte Veränderungen am
Entzerrungsgerät vornehnren, so daß schließlicI das pro jizierte Bild rnit einer
geforderten Lage übereinstimmt. Diese geforderte Lage kann beispielsweise durch
eine Karte oder durch eine Paßpunktkartierung repräsentiert sein. Geht nlan nun
dabei und montiert mehrere solcher Entzerrungen zusammen und schneidet sie
dann im Blattschnitt eines bestimmten Kartenwerkes ab, §o erhält man schließlich
das, was unter dem Namen Luf tbildplan bekannr ist.
\X/ie werten wir nun dieses Material aus? Die Crundaufgabe ftir die Kartenher-
stellung nach Luftbildern ist zunächst geornetrischer Natur, \üZir mrtssen eine
Zentralperspektive in eine Parallelperspektive verwandeln, denn das Luftbild ist
ia wie das Bild, das unser Auge empfängt, das Ergebnis einer Zentralprojektion,
während die Karte durch eine senkrechte Parallelpro jektion entsteht. Für diese
Lösung der Crundaufgabe ,,Verwandlung von Zentralprojektion in Parallelprojek-
tion" stehen uns zwei \Wege zur Verfrigung, die Einbildmessung und die Zwei-
bildmessung (Doppelbildmessung).
Bei der Einbildmessung, die in den meisten Fällen über eine Entzerrung
führt, bleibt das Bild, wie vorhin bei der Erläuterung des Begriffes Enrzerrung
bereits gesagt, zunächst erhalten. Leider muß man feststell€tr, daß die Einbild-
messung nur beschränkt anwendbar ist, Sie frihrt zu geometrisch richtigen Lösun-
gen nur dann, wenn das aufgenommene Gelände keine Höhenunterschiede auf-
weist, weil die exakte perspektive Verwandlung nur in einer horizontalen Ebene
möglich ist. Glücklicherweise liegen aber gerade in Niedersachsen in größerem
Umfange Gelandeverhältnisse vor, die eine Anwendung der Einbildrr"irurrg ge-
statten.
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Eine stets exakte und dabei audr vielseitigere Lösung bietet dagegen die Zwei -

bildmestlng. Bei der Zweibildmessung werden äi. Zentralplojektionen aus
zwei benachbarten Bildern so zueinander in Beziehung gebradrt, däß äin raudiches
Modell entsteht, welches stereoskopisch ausgemessen werden kann. Dieser Vor-
gang der sogenannten Stereokartiärung bewirtt nun allerdings, daß jetzt als
Ergebnis kein Bild mehr entsteht, ,onJ.rn sdron eine sehr kartenähnlidre Ab-
straktion. Der vielseitige Charakter dieser Methode beruht dabei in der Tatsac6e,
daß im Zuge-der Auswertung nicht nur der Grundriß, sondern auch die
H ö h e n erfaßt werden können, und daß ferner eine Äur*.rtung sowohl
graphisch als aud'r numerisch möglic} ist.

24) vor- und Nadrarbeiten zur Luftbildauswertung
Um die photogrammetrischen Auswertungen durchführen und um später die
Auswerteergebnisse in Karten verwandehi zu können, bedarf es ,rod, einiger
Vor- und Nadrarbeiten. Zu diesen Vor- und Nadrarbeiten gehören z. B. Ver-
dichtungen im Festp_unktnetz, Herstellen von Grenzen una Messungslinien,
Signalisierungen,- Paßpunktbestimmungen, Identifizierungen und Ergänzungs-
vermessungen. Einzelheiten dazu werden in den beiden nächsten Kapitäln
geschildert.

3) Der Einsatz der Luftbildmessung zur Herstellung der Deutsdren
Crundkarte I : 5000

31) Möglidrkeiten zum Einsatz der Luftbildmessung

Grundsätzlidr können wir auch hier die beiden aufgezeigten sürege der Luftbild-
auswertung anwenden.

Mit der Einbildmessung arbeiten wir überwiegend in den flacheren Teilen
unseres Landes. Dabei werden meistens die Rohkarten im tiblichen sürege her-
gestellt und dann der Landesvermessung als Entzerrungsunterlagen übersandt.
NacI Herstellung der Entzerrungen erhalten die Kat"Iterämter das Material
zurück und können nun den Inhalt der Entzerrung (in erster Linie also die
Topographie) unter Einpassung auf möglichst kleine Kartenbereiche übernehmen.
In einem ansdrließenden 

_Feldvergleidr 
-- 

hier trifft der Begriff ,,Feldvergleich,,
wirklidr zu! - wird die Ubernah*. geprüft und ergänzt. irotl.r. Ergänzungs-
vermessungen sind im allgemeinen nicht erforderlich. Die Luftbildaifnah*i,
(Normalwinkel) weisen überwiegend einen Bildmaßstab von I :15 000 auf, wobei
die Streifenmitten über die Grundkartenmitten führen und eine Längsüberäeckung
von 80 "Ä gewählt wird. Bei dieser Anordnung ist es möglidr, fär ;;. Karte
t : 5000 mit einem Luftbild auszukommen, das di*r" Karte *iottrt'ardig äinsclließt.
Die Zweibildmessung wenden wir vorwiegend im Bergland an. Sie ist in diesem
Falle- genauer als die Einbildme_ssung, ,rnäbhangig uoi irgendwelchen Vorstufen
des Kartenwerks 1 : 5000 und bietei ferner d; Vorteil äer Höhenauswertung.
Die Luftbilder werden als Normal- oder \Weitwinkelaufnahmen in den Bild-
maßstäben 1 : 10 000 bis 1 : 15 000 aufgenommen und bei der Landesvermessung
ausgewertet. Das Auswerteergebnis ist eine rein topographisdre Darstellung, in
die nodr die Eigentu*tgterrrin nach den verkleinerten Flurkarten einzutragen
sind' Die Ergänzungsvermessungen frihrt das Katasteramt durdr, wenn nur eine
Grundrißauswertung stattgefundin hat; im Falle der zusätzlidren Höhenauswerrung
ist die Landesvermessung zuständig.
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Besser nodr als mit \worten läßt sidr an Hand einer sdrematisdren ubersidrt zeigen,
in weld,er §(eise Luftbilder im einzelnen zur Herstellung der Karte I : 5000
benutzt werden können. In der Abbildung 2 sind alle §7ege dargestellt, die zurZeit
zur Deutschen Grundkarte I :5000 führen. Die §7ege, ale dabel über das
Luftbild fi.ihren, sind durch eine besondere Farbe geiennzeiönet und lassen
dadurdr erkennen, welche Bedeutung dem Luftbild sihon heute bei diesen Ar-
beiten zukommt.

Selbstverständlidr ridrtet sidr der Einsatz der Luftbildmessung nadr' gewissen
günstigen voraussetzungen und Möglichkeiten, die in erster Linie von der
Gebietsgröße, den Geländeverhältnissen und der Festpunktdichte abhängen. soldre
günstigen Möglidrkeiten und die daraus entspringenden Vorteile rind in de.
Abbildung 3 zusammengestellt. Mit diesem Kaulog der Möglidrkeiten wird auch
das Katasteramt absöätzen können, ob der Einiatz der 

-Luftbildmessung 
im

Einzelfalle vorteilhaft ist oder nidrt.
Damit wird nun aber auch die organisatorisdre seite der Angelegenheit berührt S
Der Lande-svermessung ist nämlidr sehr daran gelegen, redrtzeiiig iolche vorhaben
ins Auge fassen zu können, weil diese nidrt nur-eine gewisse-Mindestanlaufzeit
erfordern, sondern weil audr die Gesidrtspunkte der iuftbildlenkung und der
möglidren Kostenbeteiligung anderer Stellen berüd<sic]-rtigt werden iollen. Da
die meisten_Bildflüge im Frühjahr jeden Jahres durdrgefühit werden, so bedeutet
das praktisdr, daß Bildflugwünsdre möglidrst sdron im vorjahre geäußert werden.
Die Bildflugaufträge werden grundsätzlidr bei der landesvärmess-ung erteilt; diese
beliefert dann später die Katasterämter mit Luftbildmaterial uid Auswerte-
ergebnissen.

32) Umfang der bisherigen Arbeiten

In der Einbildmessung sind bei der Landesvermessung seit 19j6 bisher für rund
750 Blätter 1 :5000 Entzerrungen gefertigt worden, davon allein im Jahre 1960
über 300. In der Zweibildmessung wurden für rund 300..81ätter t , sooo stereo-
auswertungen am stereoplanigraph c 5 durdrgeführt. Insgesamt sind also über
1050 Blätter 1 :5000 mehr oder weniger mii Hilfe der-Luftbildmessung ent-
standen, wobei unter Blättern 1 :5000 sowohl die sogenannten Signaturen-karten
als audr die endgültigen Grundkarten zu verstehen sindl

33) Betradrtungen zur §firtsdraftlidlkeit
§7enn man von einem Vergleichder sadrausgaben ausgeht, so ergibt sidr zunädrst, €'
daß durch den Einsatz der Luftbildmess,rng lBildflu!, ierateÄortisation, paß-
punktbestimmung usw.) eine Mehrbelastung-entsteht, äie im Durdrsdrnitt bei der
Einbildmessung mit 200,- DM und bei der Zwei6ildmessung mit g0o,- DM
je Blatt I :5000 angegeben werden kann.
setzt man nun den örtlidren Arbeitstag einer Vermessung etwa mit r00,- DM
an, so würde die- angeführte zusätzlidre Belastung von 2ö0,_ bzw. aOO,_ DM
kompensiert werden können, wenn es gelänge, durdr den Einsatz der Luftbild-
messung- eine Ersparnis von 2 bzw. 8 Feldarbeitstagen zu erreid-ren. Das ist mög-
lidr, und zwar wird man im allgemeinen diesen f,4ehrbetrag dadurdr nidrt nur
tilgen, sondern darüber hinaus nodr eine weitere Erspamis an Ausgaben erreidren
können.
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Möglichkeiten zur Herstellung

der Deutschen Grundkarte 1:5000

Flurkarten
mit Net. I ohne Netz

mit ohnc I

Topographie I Topographie I

Luftbilder
Einbildmessung I Zrr"ibildmessung

I

Pa0punktb'estimmung
(terreslrisch oder

photogrammetrisch)

Paß
terrest

rmung
nmetrisch)

R o h k a r t e Entrerrungs-

unterlage

Entze

Topographische

Karlen

anderar Stellen

Entzerrungur lg

rgleiF'e ld v h und

a,^f assen de

I

to p o g ra p h isc h e E rg (i n z u n g sv e

I{/

I'j" I

sun.g

Signaturenkarte

Deutsche Gr undkarte 1:sooo
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Luftbildauswertung I : 5000

Günetige Möglichkeiten zum Einsatz der Luftbildmessung

bei der Herstellung der Deutschen Grundkarte l: i0ü)

1) Gesdrlossene Bearbeitung eines größeren Gebietes

Vorteile: Kosten- und Zeitersparnis in der ortlidren Festpunktverdidrtung;

Einsatz der Luftbildtriangulation möglidr ;

geringere Bildflugkosten ie qkm;

rationellere Arbeitsweise in der Stereoauswertung;

wirtsdraftlidrerer Einsatz des Personals ftir Ergänzungsarbeiten ;

Erleidrterung der Arbeiten zur Berichtigung der Topographisd:en Karte
I :25 000.

2) Sdrwieriges Gelande, viele topographisdre Gegenstände

Vorteile: Kosten- und Zeitersparnis gegenüber den örtlidren topographisdren Ver-
messungen;

wenn Grundriß bereits vorhanden: Erleidrterung und Besdrleunigung der
Laufendhaltung.

3) Ungenügende Festpunktdidrte s

Vorteile: Kosten- und Zeitersparnis in der örtlid:en Festpunktverdidrtung und der
Bestimmung von Kartenpaßpunkten für netzlose Fturen;

Einsatz der Luftbildtriangulation möglidr.

o')B-"

4) Höhenauswertung gewünsdrt (und photogrammetrisdr möglich) (}}

Vorteile: Bearbeitung von Grundriß und Höhe in einem Zuge;

Kosten- und Zeiterspamis gegenüber ortliöen Höhenaufnahmen;

wenn Grundriß bereits vorhanden, Erreidrterung und Besdrrermigung der
Laufendhaltung.
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Die zeitliche Mehrbelastung der Landesvermessung ist bei der Einbildmessung
sehr gering. Bei der Zweib-ildmessung beträgt 

_ 
sie etwa 10 Tage je Blatt, wenn

man A,rr*ärtung, Vorarbeiten, Signalisieren und Paßpunktbestimmung zusammen-
faßt. Diese l0 f;ge sind vor alleä bei sdrwierigem Gelände vrettzumachen durch
die erheblidre Einsparung an örtlidren Arbeiten. Man bedenke nur, wieviel Zeit
es kostet, z. B. ein u*fingreidres \Wegenetz im \7alde, Steinbrüche, Fischteidre
usw. durdr örtliche Vermessungen zu erfassen.

Es kommt dabei aber noch ein anderes Moment hinzu. Zunächst wirken die durdr
den Einsatz der Photogrammetrie umgruppierten Sachausgaben nicht mehr so
personalintensiv. So belJstet uns beispielt*.ir. -d.r relativ teure Bildflug personal-
*anig überhaupt nicht. Zum anderen ist es aber 

-gerade 
der Gesichtspunkt der

Zeiteisparnis, d.r vielleicht nodr in stärkerem Maße als eine Ausgabenersparnis
für den Einsatz der Photogrammetrie spricht. Dieser Gesidrtspunkt klang ja schon
in der Feststellung ätr, d"d man beim Einsatz der Einbild- bzw. Zweibildmessung
durdraus in der tage' ist, 2 bzw. I örtliche Arbeitstage im allgemeinen noch
wesentlich mehr - zLL ,ir..r,. Man wird dem vielleicht entgegenhalten, daß es
sidr hierbei nicht immer um Ersparnisse, sondern auch um Verlagerungen von
Feldarbeiten in das Büro handelt. D"t ist aber nur bedingt ridrtig, denn es gilt
zu bedenken, daß z. B. die Arbeiten der Entnahme aus Entzerrungen- n]cht mehr
Zeit ,erbrauchen als die Kartierungsarbeiten, die sonst nach örtlicJren Ver-
messungen erforderlich wären.

4) Der Einsatz der Luftbildmessung zur Herstellung der Flurrahmenkarten

41) Möglidrkeiten zum Einsatz der Luftbildmessung

Bei den Flurrahmenkarten wird es sidr hier um Karten 1 : 500 bis 1 : 2000
handeln. plie Herstellung von Katasterkarten 1 : 5000 dürfte unter dem Gesichts-
punkt des Bundesbaugesetzes unbedeutend sein.

Als Auswerteverfahren kommt im allgemeinen nur die Zweibildmessung in
Betradrt.

Es ist zwar mOglidr, unter besonderen Voraussetzungen (ebenes Gelände) auch
die Einbild*.rri.rrrg einzusetzen, dodr ist der Einsatz dieses Verfahrens um so
weniger ausreidr"na und zwed«mäßig, je mehr sdrwierig auszu\4Iertende Gegen-
stände im Luftbild dargestellt sind. Schwierigkeiten bereitet vor allem der
Gebaudebestand, der irn- Bereidr der Ortslagen dann schon einen erheblidrqn
Umfang, wenn nidrt sogar den größten Teil der Auswertung einnimmt-
§ü/ir können uns daher im folgenden ganz auf den Einsatz der Zweibildmessung
besdrränken. §7ährend wir abär bei der Einbildmessung das einzelne Luftbild in
Form der Ein zelentzerrung gewissermaßen als Auswerteeinheit betradrten müssen,
ist diese Auswerteeinheit bei der Zweibildmessung das sogenannte Luftbildmodell,
audr Stereogramm genannt. Mit diesem Begriff des Modells ist der Bereidr gekenn-
zeidrnet, d; zweiiuftbilder gemeinsam haben, die 'sidr 9t*" zu 6oo/s in Flug-
ridrtung überded<en. Und dei Name ,,Model[" deutet sdron ätrr daß damit die
Mögtidkeit der räumlic}en Betradrtung und der stereoskopisdren Auswertung
gegeben ist.

§Teldres sind nun die günstigen Voraussetzungen für den Einsatz der Luftbild-
messung bei der Herställung von Flurkarten ? Zunächst wird eine ausreidrende

75



Gebietsgröße erwarreJ werden müssen. Man kann sagen, daß das Verfahrensgebiet

mindestens 4 bis J qkm, mogriJs;-;t;;';;J etwas mehr Fläc{re aufweisen so,te.
Atrsnahmen sind serbitversta,iatia .äeirJ,;;," z. B. in ;i;;r;;'qt_ groß.,

{-lTt;}"\':ä?,*,'*il.$1f;::t'"iusgedehnt,""ä;'k;,"we,-,ings-
ab-er a ndererseir, r'"ir.n Zw e &., a"ra .l 

"., 
"äff 

n 
Il' :|iT, lfn:r,33; ]i,li;

Bebauungspranes erfassen 
.ru ,uolr"n, ä"r"'ilrru"i 

-handert 
es sicJr ja meistens um

relativ kleine Fräöen. r.a"n *iä"'"rä"r*"*,,anlg'a; ;.;J;,"",'1.,..,"nr.n
ortslage mit der weiteren u-g"b;rg är.ä'i,n", Bildfrug erfassen. Dabei sdradet

es durdraus nidrt, wenn in einäm r.rä;;-ö;;l"t be.eit, ein-ig" ü".1r'r.rr.n fertig
sind oder wegen einer uorteirh"fteren'i.Ii."r,.ira.,", Bearbeitung ausfailen. Die
ausreidrende cebietsgröße tt ,eien" ;;ä;"" wirtsdraftridren Gründen audr
sd-ron desharb zwed.-äßig. *",r äi" siiari;;är"_r bei sorchen kreinen Flädren im
allgemeinen pausdral urJari*-*"ralilrf d:. Ka.rkuration sord.rer pausd.ralierter

Kosten dann ganz überwiegend ar..t, ai"-«Jr,., ;;;;;;lrdää1', oortur.,
bestimmt wird. Es ist d^ahei,.,ia_,, 

"".*ura"i"lä, ,.nn il",rp:;il;.-1,, r,taftu,
über einem 5 qkm sroßen 

9,5tr.i ;.;;'r-;;i kostet wie ern Birdfrue über einer
doppett 

'o 
groit"n Fu*,". urn r;;;;;;"r, qr1r.i"ä*..ri",I"ä,laa,g, rra

in diesen Fällen handelt es sich ;;;";'; iLine Birdf ige, srets Mindestkosten
verursadrt, die etwa bei 2000,_ U;, jöoö',_'bN4 ti"g.r.
Eine weitere Voraussetzung-für einen vorteirhaften Einsatz der Luftbildmessung

ist, daß ein bestimmter 
llOrg.;;; 

p;r;in:, und- Linienn.;.ä;;;rgen und
einwandfreien Vermessungen mägridrst ,idi ,iuerra;tten sein darf. §,enn diese
kritisdre Verdid.rtungsgrenze tibeäüritt"n-irt,- ,ar" 

"in" 
t.r.".tilrä.'irganrung

gunstrger, und es käme dann das bekannte Verfahren der vereinfadrten Neu_
vermessung zum Einsatz. Im ancreren Faile läuft a.. eirrr,r'a".'iri ulia."*"r,
praktisdr auf eine sogenannte vereinfadrte to*t".prrorogrammetrisdre Neuvermes-

sung hinaus' Die \(ahr eines sordren v"rrrnr"rt_rarießt aber nidrt aus, daß z. B.

innerhalb des cesamts_ell.j_,.0"i j",;",rgJ',58*,;; ;;;,ii"-ää1lrrrro,r,.
aufzustellen sind, eine volständige cr.ri.n"?rr.ilung vofgenommen wird und daß
diese Cebiete dann audr pf,"i"gi'rr"i",.,rä'""iirrrraig ausgewertet werden.

a2) Ablauf eines katasterphotogrammetrisdren Verfahrens

421) Allgemeines

Der.Ablauf eines photogr.ammetrischen Verfahrens ist hcrciro i- .,\ __

il::T;';§:,;;u*i"*ru,[tü*,.,tn.;*,ffi '#i,$.t,,litli#

tische katastertechnisdre ratigt"ii,-äJl, vä'uilarrg mit dem Einsatz der Luft-
bildmessung steht. Sidrerli"f G,;;; ;.#: in 

-diesem B.;i;-;"; Haupt.
interesse aller derienisen, ai. *ü.n .äAt"r,"*,. nun die auf dem Katasteramt
vorhandenen Krafie u"nd irar,ir .-rrr"iä"ta, 1- ,u einer erfolgreid.ren photo-
grammetrisdren Kartenhersterr,ng.zu 

.g"rrd.rl selbstverständria-giri auar hier

j;: y;*.X ,J":j],:**; *,?a", a?"'üi",+,"u* solrten redrtzeitig angemerdet

422) Bildflugptanung

Es ist für die §/ahr des Birdmaßstabes und der streifenrage widrtig, daß bei der
Auswertung eine bestimmte optimale i["'r*ira"n den einzelnen Luftbild-
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modellen und der Karte besteht. Beim Bildmaßstab I :8000 im Bildformat
1g x 1g cmzerfaßt z.B. ein Luftbildmodell die Hälfte einer Rahmenkarte I :2000
oder zwei Rahmenkarten I : 1000. Das gleidre gilt für den Bildmaßstab I r 6000
im Bildformat 23 x 23 cm2.

Da man das Luftbildmodetl als Auswerteeinheit unbedingt beibehalten und nidrt
zersdrneiden mödrte, ist es zwed<mäßig, daß audr im Auswerteoriginal die in
einem Modell liegenden Karten miteinander verbunden bleiben. Das hat zur Folge,
daß wir z. B. füiAuswertungen in 1 : 1000 Auswerteoriginale wählen müssen, die
das Format 5Ox10O crn'haben. Und je nadrdem, ob die Flugstreifen in Ostwest-
ridrtung liegen oder in Nordsüdridrtung verlaufen, müssen wir auf einem Original
2 Kartin i ,1000 zusammenfassen, die entwedef nebeneinander oder unter'
einander liegen. soldre Dinge müssen bereits bei der Bildflugplanung berück-
sidrtigt werdän, wie überhaupt sdron zu diesem Zeitpunkt klar_ents.lriedcn werden
mußj ob die Ubereinstimmung zwisdren Auswerteoriginal und daraus ab-
zuleitender Flurkarte hinsidrtlidr Abgrenzung und Maßstab zwed<mäßig ist oder
nidrt. In mandren Fällen kann z. B. die Abgrenzung eines größeren Gewässers
oder der Verlauf einer Gemarkungsgrenze dazu führen, daß die Flugstreifen nidrt
mehr parallel zum Citternetz gelegt werden. Dann werden audr die Auswerte-
originile sdrräg zum Netz liegen, und die Rahmenkarten müßten dann aus
mehreren Originalen über das Netz abgeleitet werden.

a23) Urtlidre Vorarbeiten

Ist nun der Zeitpunkt erreidrt, an dem wir uns für den Einsatz der Photo-
grammetrie entsdrieden haben, so beginnen wir zunächst mit dem Zusammen'
stellen der Katasterunterlagen. Hierin untersdreidet sidr das Verfahren kaum von
dem Verfahren der terrestrisdren vereinfadrten Neuvermessung. §üährend dort
die einzelnen einwandfreien Vermessungen durdr Sdraffung eines übergeordneten
Netzes miteinander verknüpft und dadurdr im Meridianstreifensystem dargestellt'. 
werden, gesdrieht dasselbe audr hier, jedodr nunmehr durdr die photogram-
metrisdte Tedrnik. Audr hierzu wird eventuell eine gewisse Festpunktverdidrtung
erforderlidr sein, d. h. es sind unter Umständen Polygonzüge und daneben
eventuell audr Nivellements vorzusehen, denn die photogrammetrisdren Paß-
punkte müssen nidrt nur der Lage, sondern audr der Höhe nadr bekannt sein.

Die nun einsetzenden örtlidren Arbeiten bestehen neben der erwähnten Festpunkt-
verdidrtung darin, daß man ein System von Paßpunkten, Grenz- und Vermessungs-
punkten aussudrt, dazu .nadr einem bestimmten Plan neue Fixpunkte vermarkt
und einmißt, die später der Fortführung zu dienen haben, und eventuell sdron
weitere Vorarbeiten für die Paßpunktbestimmung trifft. Die Paßpunkte können
ja, wenn dies der zeitlidre Ablauf besonders günstig ersdreinen läßt, audr sdron
vor dem Bildflug bestimmt werden, wobei man allerdings das Risiko eingeht, daß
bestimmte Punkte eventuell ausfallen. Die Erfahrungen des Dezernats Neu-
vermessung bei den bisher durdrgeführten Verfahren haben ferner gezeigt, daß
es in vielen Fällen zwed<mäßig ist, audr sdron Risse anzulegen und zu führen, weil
naturgemäß dodr eine ganze Reihe von Zahlen bei dieser Tätigkeit anfällt.
Durdr diese Arbeiten sollen alle Punkte erfaßt werden, die unmittelbar aus'
zuwerten sind und deren dann gewonnene Kartenlage die Kartierung der ein-
zelnen Vermessungen ermöglidrt. Daneben sollen die ausgewählten Fixpunkte
photogrammetrisdr bestimmte Koordinaten erhalten.
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In einem so bearbeiteten.Gebiet fallen natürrich nidrt so viele signare an wie
in einem Gebiet mit^g.rarro".i". -r

väuuäiä".rurg. 
solr man ,iJ iun mit der

il:ff 'iil'.f:',;[ffi :fu Ti-',*ä1i+""r;;l:;;;;;":iöä**"i,.i"
Für eine soldle Ausdehrurg ä", vor"rbelt., spredren versdriedene Gründe. Ein_
mal werden wir uns niöt diral u..a.nrä nur die notwendigsten punkte einer
Messung abzufangen, ail+. üäöä:rte 

_nidrt kartierbir sein, wenn bei-
sprelsweise einer der signalisierten p"iti. 'i* L"r,ilrla'r,#"'r,älill. ist. vir
werden uns arso zusätzri"che pi;k;; 

"äräri"r. Damit kommen wir sdron zum
zweiten Gesidrtsounkt. ZusatzriJe prrtä ,ira serbstverständrid, eine wertvolre
Kontrolle der Oual;tät d-er zu ;.;ä;d; rra"rrrng.n, 

-"ä;."iä 
"in" g

ur.
Prüfungsmögridrieit rtir il; är;r]'ä"rgi"#ä. signarisierung und die Güte der

flly".r.j"l,t,yj soilten dritten, 
"b",";;;;odr iarauf b;ä.;;r;;;, das vor-

älüiüä,!,"'di{,,'iü,Tt*tl*iräfu lxt*n"",.ru**r
nehmen' sdrrießridr ist audr roa ru'u.ä"rä,.a"a äi. ""räriäiil"ärr*".,u*
,i'ffi ':ä-:T,-q,:#n,,:*;';;';;;ä'aäir.1'=,,i"ä1"i.!H",f *träsrid,;

Diese versdriedenen c^rundsätze,.die icJr-_aufgeführt habe, sind nun das eigentridre
Kernstüd< jeder photogrammetrischen x".i?n"rr"u.rung. Die sorgfart, die auf
diesen Arbeitsabs-drnitt verwendet *irjj-irt"intraeidend ftir a.rr-Bertrna ae,
neuen Karten, d' h. in erster Linie rtir-ir,r" r1gr,!1äiarrigr.":i.'Hll. ergeben
sidr für den Amtsreiter und seine t;.hJ;;; Mitarbeiter neue und interessante

[n'*,ffi"1"i;i5:-'* t"r J.,"'-"r,;";;ä 
".,. 

prinzipien greidreimaßen zu

§/egen der Bedeutuns.dieses Arbeitsabsdrnittes sind die widrtigsten Regeln der
Punktauswahr in Ab.irdung ; ü;;;"riä"ru.ur*"nr.stertt. oaneren gibt

f*'T,ä:"'-:;:,I"ruUä:'""*r"'I"äJ'sig',ri,i{,ffi .ä,.rTäa.,, ä".

424) Signalisierung

ärr5:flf, ulIH':11"T':# i":H.:"f:#r", 1,, . lr n di e si gnar i si eru n g, die

Die signare r0,,1,'j*a e,,ij.r, ä,, ;;äi ijl#ii,ä:ä,lHiJl.*t#;
;*:rl[*r*:slegen 

weiße' pi",ä 
"ä"rral."l, Hotz bzw. KunJsiorr dar-

Die Größe der Signale wird nad.r der Erfahrung mit erwa 1laoo derBildmaßstabs-
zahl angegeben, iobe; qr*..!.ir-"s,""'Z"rl,i""rn-.zu lesen ist. Das üedeutet,

*:f ,*:'fliä"ä?:1.ä::",;'ä='"d;"'iä',i",,aooo-d";'ääää,ä-.,,";

425) Identilizierung und paßpunktbestimmung

Nadr dem Birdflue setzen, die Identifizierungsarbeiten 
-ein, und zwar zunädrst im

vege der häuslic,-en r*.u.t*"g. äiffiä::ä,: häuslidr niclrt oder nur unsidrer
erkennbar sind, müssen dann nädr a".a, Birä. Identifizierung erfaßt werden.

78

6n



Grundsätze zvr Punktauswahl bei der Signalisierung
im vereinfachten katasterphotogrammetriscihen Verfahren

Grundregel, DiePunktauswahl ist so zu treffen, daß unter uoll.rErhaltung aller
vorhandenen einwandfreien Vermessungen eine geometrisch ridrtige,
topographisdr vollständige und fortführungsfähige Karte entsteht.

R.geln ftir die einzelnen Punktarten:
Hauptregel, Aus Cründen dertVirtsdraftlichkeit und Ubersidrtlidrkeit ist anzu-

streben, daß jeder Punkt möglidrst Träger mehrerer Funktionen ist.

Anzahl Zweck L"gebedingung

1) Photogrammetrisdre PaßPunkte

In jeder der vier Mo- | Ofgntierung der Luft-
delied<en ein Punkt, I bildmodelle. evtl. audr
möglichst etwa it lYlo- | Einpassu{rB-von-Modell-
dellmitte ein ftinfter I teilen auf die KartenPunkt 

I

I

Als Orientierungspunkte in den vier
Modelled<en; där fünfte Punkt etwa
in Modellmitte ergibt sich vielfadr
sdron nadr 2) und 3); als Karten-
paßpunkte in der Nähe des Karten-
randes

2) Punkte des trigonometrisdren Festpunktfeld
Sämtliche Bodenpunk' I Als zusätzlidre phot.
tB, evtl. in exzentri- | naßpunkte - widrlig.
sdler Lage I Konlrolle der Orien-

I tierung und Auswertung
I

es

3) Punkte des polygonometrisdren Festpunktfe
Alle Punkte oder eine I Unmittelbare Verknüp-
bestimmte Auswahl I fung mit den Auswerte-

I ergebnissen zuilVahrun g
I de1 Prinzips der Nadr-
I barsdraft ünd zur Til-
I

I SunS v.NetzsPannungen

des

Gute Verteilung irn Verlauf der ein-
zelnen Polygonzüge

4) Messungs- und Grenzpunkte einwandfreier
Entsoredrend der An-
zahl'der vorhandenen
Vermessungen, einsdrl.
Kontrollpunkte

Ausgangspunkte für die
vollständige Kartierung
aller einwandfreien Ver-
messungen

Vermessungen
I Urtlidr leidrt aufzufinden und zu
I prüfen; wenig gefahrdete Lage bei
I iler Signalisierung (evtl. Exzentren,
I Verlangerungen usw. auswählen)

5) Festpunkte der ktinftigen Fortftihrung (Fix1

Gleidrmäßige Vertei- | Koordinierte Ansdrluß-
lung im Äufnahme- I punkte ktinftiger Ver-
eebi'et (Abstand 150 | messungen;bei ldentitat
6is zso *) | mit älten Punkten auch

! Kartenpaßpunkte

unkte)

I 
rJ{/enig gefahrdete Lage mit Vermar-

I kunei- - und Einmeisungsmöglidr-
I t<eitl gut zugänglidr für lineare oder
I polare Aufmessung (gegenseitige
I Siart); weoil möglich, Identität mit
I alten Punkten (Urpolygone, §7ege-

I 
achsnunkte)

I .ddA
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Diese Arbeit erstred<t sich zunächst auf alle signalisierten Punkte, f erner aber
auch auf alle anderen Gegenstände, die durch die Auswerturrg zu erfassen sind.
ImallgemeinengehtdasSovorsich,daßmanaufVergrößerungen
Maßstäb 1 , 200Ö - 

'die identifizierten Gegenstände durcl'r Farbgebung kenn'
zeichnet.

Diese sogenannten ldentifizierungskrokis sind dann gewissermaßen die Auswerte-
anweisung ftir den Auswerter am Stereokartiergerät. Der Auswerter ist dann
verpfliclrtät, alles das auszuwerten, was im Kroki gekennzeichnet ist. Er ist anderer-
seits von der Verpflichtung entbunden, nicht gekennzeichnete Gegenstände aus'
zuwerten.

Eine besondere Maßnahme ist noch bei Gebäuden erforderlich, denn für die
Karten wird als Cebaudegrundriß der Grundriß des aufsteigenden Mauerwerks
gewünscht, während wir normalerweise in den Luftbildern nur den Grundriß des
baches vollständig wahrnehmen. Um den ausgewerteten Dachgrundriß auf den
Grundriß des aufsteigenden Mauerwerks zu reduzieren, müssen wir den soge-
nannten Dactrüberstand messen. Diese Messung ist sehr bequem durchzuführen
mit einem sogenannten Dac}lot, das in der Lage ist, mit ausreichender Cenauigkeit
und mit großer Schnelligkeit diese Dachüberstände zu liefern.
Die Paßpunkte, deren ldentität natürlich besonders wichtig ist, .werden mit
polygonometrischer Genauigkeit bestimmt. Die Höhenbestimmung so]lt9 so genau
sein,-daß in Gebieten, die dafür geeignet sind, auch jederzeit eine Höhenauswer-
tung durcJrführbar ist.

426) Auswertung
tyenn alle Paßpunkte berecJrnet sind, können wir die Auswerteoriginale, in der
Regel kaschierta Alufolien, vorbereiten, indem wir das Netz auftragen und sämt-
lictle Paßpunkte sowie alle anderen Punkte, die bereits nach Koordinaten bekannt
sind, kartieren.

Bei der Auswertung werden dann zunächst die signalisierten Punkte 'erfaßt, und
zwar durch eine Kartierung und, wenn dies gewünsdrt wird, auch durch eine
Ablesung der Geräte,Koordinaten. Da am Auswertegerät die Meßeinheit der
hundertsie Teil des Millimeters ist, ergeben sich also durch Ablesung der Geräte-
Koordinaten und spätere rechnerische Transformation Koordinatenwerte mit durdr-
aus beachtlicher Genauigkeit. Dies dürfte einleuchten, wenn wir uns klar madren,
daß 1/roo mm im Modellmaßstab I : 4000 (ein sehr gebräuchlicher Maßstab des
Bitdmodells am Auswertegerät) einer Strecke von 4 cm entspridrt. Bei der Aus-
wertung solcher signalisierter Punkte besteht selbstverständlidr ein bestimmter
Arbeitsrhythmus, der einmal der Kontrolle dient, zum anderen aber auch für eine
Erhaltung der Genauigkeit sorgt.

Nach der Auswertung der signalisierten Punkte werden die sichtbaren topo-
graphischen Gegenstände, vor allem natürlich die Gebäude, erfaßt und, wenn dies
gewünscht wird, auch die Höhendarstellung. Ob eine unmittelbare Höhenschicht'
lini.r"rruswertung durchfrihrbar ist, richtet sidr in erster Linie nach der Gelände'
neigung. Man krnt, sagen, daß eine photogrammetrische Höhenschidrtlinienaus-
wertung möglidr ist, wenn die Celandeneigung größer als 3 

o bis 5 o ist. Ist das
nicht der Fall, so kann man sich in der \Weise behelfen, daß man eine photogram-
metrische Höhenpunktauswertung durchführt und dann allerdings später örtlidr
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j.'gt"3g1S9*.rteten Höhenpunkte identifizieren und nadr ihnen das Höhensdridrt-
Iinienbild krokieren mufJ.

427 ) Er gänzangsarbeiten

Zunädrst werden mit Hilfe der ausgewerteten punkte,_die.irgendweldre Messungen
tragen, diese Messungen karriert. öadurcrr rtrit ria äi" ,qr!rr"r*riiit 

"inrn"na-treien Ergebnissen. Da_n_n werden bei sämtridren Gebäuden die-*..i"rr.r., o"a-
überstände abgesetzt. §renn man * ,ö;;; ördrd,;ü;iräilö sdron Er-
gänzungsvermessungen 

.vorgenommen hai, weil man sah, daß hier und dort eine
Luftbildauswerruno nidrt Äogi'a iri 

'iiJiöi"il*"i.e 
durdr Sdratten oder ver-

de&un g), so kan n ta' A;ä;;;; i.gr'r"rräÄ."ße ebenfalts karti eren.

Das Füllen der verbleibenden Lüd<en mit deri nidrt einwandfrei gemessenen Gren-

fii il'äf ",ä9"fläx,iq,H#L::[J:T"'J:f :$: trää:äi#:lli*:*:;
können' §7ir haben nämlid'r in der topogr"pr,iro", Auswertung die örtlidr sidrt-

!3p Qelze gewonnen, und wenn *ir'u"',".r,"ff", atirf"rf a?d'ln"r"t. ,i.lu,
Fällen dodr diese örtridr sidrtbare G."nr" -it d.. k";;,;'äffi'äär" uu"r_
einstimmt, so bekommeri wir damit durdr die topog-raphisdr. i**.iturg 

"rn.Einpaßunterlage, die im allgemeinen r.rr.. l.i, ätft,.'"i]är';;äer erwas

Fn?,,"",Tf;tr[l:"*", 
d-er alten K"t rt.rfL..n tiU", nu.-räig;"ia"ntir&"

a3) Vergleidr mit den terrestrisdten Verfahren

lwenn wir.das so gesdrirderte verfahren in seinen einzernen phasen nodr einmal
an uns vorbeiziehen lassen, so bemerken wir, daß ,i, ,,,nri-.ii'ä".'uäi.inr"a,.n
Methode riidlt alle Grenzen einwandfrei 

".'f*r"n können - das geht ja audr
mit der-entspredrenden terrestrisdren uetr,oae nidrt -, aber wir haben eine
vollständige Festpunktverdidrtung g.",o"n"".-l"de künftige Vermessung kann
nunmehr unmittelbar an das .Neiz IngescJrlossen werden, und wir müssen dabei
erkennen, daß der Untersdried ,r. ;;;;;;r;.; M;;t;;J;;i',ä" nur ein
methodisdrer ist, denn in beiden Failen steh"" ;, kooraini.rt.'rrräurpurtt.
zur Verfügung.

Der untersdried ist ledigridr dadurdr bedingt, daß die Ansdrlußpunkte einmar aus

dem Luftbildmodefl, iri. anderen r.[. ,u"r''ä porygon- und Liniennetz ab-
geleitet wurden. Ein solcher unt".ra.,i"a *ti.J.-'"u., praktisdr kaum ins Gewidrt
fallen, wenn wir uns z.B. seit unr.i"i Ä*tirar"g-aaran gewöhnt hätten, die
Polygonseite nur als Besrimmungs- una n"dr"nli.,ie für den porygonpunkt, nidrt

ib1 "ye als Träger der Stu&äme.*"g l""u"""drten. Daß sie heute vierfadr
beides ist, ergibt sidr dodr nuraus derTatiaJ", art heute nocrr die Meßverfahren
in der Polvgonierung denen der stti*"..-"rrlng ähnri& ,ird. öo ;;; morgen
nodr zutrifft, ersdreint fragridr, wenn wir ,. s. in ai" rrao!iät.ii.i-ä". 

"t.t-tronisdren Stred<enmessung denken.

Mit diesem Hinweis auf ein anderes modernes Meßverfahren soll zum Ausdrud<
gebradrt werden, daß das Denken in d"* unr-rweifellos am besten vertrauten
linearen system nid'rt zu einem Axiom .;r;;; darf, unter dessem Einfluß die
Meinung entstehen kann, als ginge es "ri ," ,ra nidrt anders.
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44) Der Einsatz der analytisdren Photogrammetrie

Die Frage, ob es zweckmäßig ist, die Verfahren der sogenannten analytisdren
photogrimmetrie anzuwenderr, wird man nodr nidrt grundsätzlidr in dem einen
.oder inderen Sinne beantworten können. Bei der analytisdren Photogrammetrie
werden ja nicht mehr Raummodelle am Auswertegerät ausgemessen, sondern es
finden rlf den Luftbildern Bildkoordinatenmessungen statt, und die so gewon-
nenen Bildkoordinaten werden dann mit Hilfe der bekannten Paßpunkte in
Landeskoordinaten umgeredrnet. Das geht bei den ziemlich verwidcelten mathe-
matisdren Beziehungen natürlic} nur, wenn man Gelegenheit hat, eine programm-
gesteuerte Rechen"ilrg. ztt benutzen. Die analytischen Verfahren werden uns
iJ.e solange keine Värteile bringen, wie sie auf die Erfassung von Punktkoordi-
naten besdriankt bleiben. Da es sidr im Falle der vereinfadrten Neuvermessung
ohnehin nur um verhältnismäßig wenige Punkte handelt, wird die Ausbeute je
Luftbildmodell gering sein. Anäererr.itr besteht aber gerade ein sehr großes
Bedürfnis, die uäilstandige Topographie und die Höhendarstellung z.u .gewinnen,Möglidlkäiten, die die analytisdri Photogrammetrie in der herkömmlichen \Weise

noch nicht zu bieten vermag.

5) Bemerkungen zur Luftbildinterpretation
In den beiden vorangegangenen Absdrnitten wurden zwei widrtige Anwendungen
der Photogrammetrie behindelt. \tflenngleidr es sich hierbei sdron um sehr mar'
kante Anwtndungsgebiete handelt, so ist damit der Gebraudr von Luftbildern bei
weitem noch nich't irschopft. Zunädrst einmal müssen wir feststellen, daß 'unser
Hauptinteresse an der Photogrammetrie in der Entnahme geometrischer Daten
aus ä.n photographischen Aufnahmen beruht.
§7ir sind uns allerdings darüber im klaren, daß bei einer soldren Entnahme
geometrisdrer Daten auch nodr etwas anderes stattfindet, nämlidr eine bestimmte
Interpretation des Bildinhaltes. Gerade diese Interpretation könnte aber neben
der Entnahme geometrischer Daten audr bei uns nodr sehr erheblidr gefördert
werden. Es -rgir,rnädrst allerdings absurd klingen, wenn man sagt, dlt selbst bei
der Vorbereituig größerer Fortführungsvermessungen_ Luftbilder von Nutzen sein
können. Die Kenntnis des Geländes sdron vor dem Betreten ist aber so gewinn-
bringend, daß man sie sidr stets versdraffen sollte, wenn die Möglichkeit dazu
,orhinden lst. In einem solchen Falle wäre es möglidr, sdron häuslidr mit großer
Sicherheit ein Linienn etz zu planen, Hindernisse festzustellen, besondere Messungs-
anordnungen zu treffen usw. Erst redrt könnte unter gleichem Gesidrtspunkt z. B.
ein polyionnetzentwurf in bezug auf seine Durdrführbarkeit bereits häuslidr
geprüft 

-ie.derr. 
Audr bei festgeitellten Abweidrungen zwisdren Kataster und

öitlidrkeit kann evtl. das Luftbild ftir eine weitere Beurteilung des Falles heran-
gezogen werden. Für soldre Zwedce können z. B. selbst von den Bildflügen, {i"In einem Bildmaßstab von etwa 1 : 15 000 durchgeführt worden sind, Vergröße-
rungen und Entzerrungen bis etwa zum Maßstab 1 : 2500 beantragt werden. Das
beiÄ Katasteramt befindliche Luftbildmaterial könnte audr in vielen Fällen benutzt
werden, uffi z. B. sidrere Feststellungen bei Lageplan-Beglaubigungen treffen zu
können.

Das Luftbild erhält durcl die Fixierung örtlicher Verhältnisse zu einem bestimmten
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Zeitpunkt audr den ch,arakter eines wertvollen Dokuments, und es ist in mandrem
Falle vielleidrt sogar ars ein entsdreidendes'ieweisstüd< anzusehen.

Die widrtigste voraussetzung für eine wirklidr ergiebige Luftbildinterpretation ist
nun allerdings die stereoskolisdre Betradrtun! a", Luftbirder. Sie ist nun einmal
das A und o der Anwendung. von Luftbirdeä. Nur ein kleines Beispiel mag dies
veransdraulidren. §7er mit Luftbirdentzerrungen r :5000 arbeitet, kairn zweifelros
daraus mit ausreidrender qe.om.etrildrel Gena"uigkeit die 

"iir"lnä'tffiraphisdrenGegenstände entnehmen. Nur ist die Frage, "i"* tiu.*"ril;ä fi1;errung
allein genügend topographisdre Gegensän'd.-"rk.r,rr"r, kann. Dazu muß er sidr
vielmehr der A b z ü s e bedienen u,id di"r" stereoskopisdr ü;d,;]öenn eine
Bösdrung ist,z. B. nu"r im stereomodeli 

"i. riärarrg zu erkennen. §7er sie dort
erkannt hat, kann die Kontur dann in d.r rntr"Lurg identifizieren. Ahnliöes kann
z. B. von soldren dunklen Linien gerten, d.n"r, 

"rit bei einer ii"r"ou.tr"atung
anzusehen ist, ob sie einen Grabenid.. 

"in"n 
Zaun darstellen. oit.. *un r.*..

betont werden, daß bei ailen Luftbilda.beiteidl Luftbirdaiiti!"-unä'"i. r"r*,.r,-

lt::::k"p notwendigerweise dabei sein müssen. Es wäre d."k1-";;-;"ä, wenn die
rhotogrammerrie erst einmal weiter ruß gefaßt hat, die für eine sär.oi.t rat,rng
erforderlidre 

-beidäugige sehtüdrtigkeit äu.rro Voraussetzung für vermessungs-
tedrnisdre Arbeiten i.r,*i:. ietzt zl B. die allgemeine körperräi-c.'rirnat"i, rt.
die Strapazen des Außendienstes.

6) Allgemeine Betradrtungen

unter allen geodätisdren Meßmethoden sdreint zur-zeit gerade die photogram-
metrie durdr die großen strömungen unserer so rasdr fortsihä;;.;2";t besonders
begünstigt zu werden. Da ist z-unädrrt ai" 

"ur 
rue. dü;;;;'ääiit ao-i_

nieronde Tendenz der Automation und der Rationarisierunt; il; .;';irkungs_
voller ist, .je mehr instrumentelre operationen ein verfahren aufweist. Nun ist
aber gerade die Photogrammetrie in besonderem Maße eine von Geräten ab-
hängige Methode, und 

-deshalb 
wird der rn r.t a.r'.r*rn"i,r"äär"änisdren

Fortsdrritts hier am größten sein.

Audr die besonderen verhältnisse unserer modernen cesellsdraft fördern gerade
den Einsatz der Bildmessung, de-r Manger 

"n 
e.r.i,rt,til;;;; i.;ä Fristen,

der.Trend zur speeiztlslsrung,-.der Zy"ang zui-sdrnellen r-"lr"rar,"rtö inforge
wadrsender Veränderungen. §tr"rn die iraktis&e Ärr.rr"J.rr.,r"ä-Emit der
Photogrammetrie weiterhin 

.Boden gewinnt - ;J ;d" ;;;liä"r" rä.äa""' 
""äin unserer verwaltung für,diese.Eniwiddung 

-, dann um ia,i"*ärgidaß bei
der Bewältigung der Aufgaben, die wir sdroi in naher Zukunft lösen -Es'ser, arö
die Photogrammetrie einln widrtigen Beitrag lieiern wird.

7) Sdlrrfttum

7l) Allgemeines

1. Finsterualdr, R.: photogrmmetrie, 2. Auflage, g77 Seiten, l9r, V. de Gruyter r< Co., Berlin,

" -ttäU,*; ,i#tfisff-t"tti"' 
189 s€iten, sammlung Gösdren Band 1188/1188a, 1er9, §rr. de Gruyter

,.frä$"lib,K.: Gmndriß der photogramme*ie, 5. Auflage,282 Seiten, 19i4, B. C. Teubner, Stutrgart,
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72) Großmaßstäbige Luftbildauswertungen :

4. Finsterwalder, R., und Mohr, E.: Photogrammetrisdre Stadtkartierung 1 : 500 am Beispiel der StadtNürnberg, Ziitsdrrift für Vermessungswesen 1960, Seire 123
5. Fricke,. K.: Erfahru_ngen über die Mitverw_endung der. Luftphotogglmmetrie zvt Herstellulrg ,.9d- 

il;idriigung gräAÄiAräUig.iSt"dtkarten in Hannovler, Zeitsdrriit füiVermessil,rngswesen 1959, Seite464
6. Hake, G.: Der Einsatz der Photogr-amme!{9 bei der Herstellung der Katasterplankarten, Nadrridrtena;; Niiederr. Verm.- u. Katasterverwaltvng 1957, Seite 11 (Heft 1)
7. Hake, G.: Der Einsatz der Photogram_metrie. in der Landesvermessung, Nadrridrten der Nieders. Verm.-u. Kaiasterverwaltung 1958, Seite 135 (Heft 4)
g. Hake, G.: Katasterrahmenkarten I : 20ffi durdr Einbildmessung, Allgem. Vermessungs-Nadrridrten 1950,Seite 162

9. Herms; O., Katasterplankarten aus Luftbildern, Nadrridrten der Nieders. Verm.- u. Katasterverwaltung1956, Seite 95 (Heft 3)
10. Kilian, H., Vom Luftbitd zur Deutsdren Grundkarte, Nadrridrten der Nieders. Verm.- u. Kataster-verwaitung 1957, Seite 15 (Heft 1)
11. Lehmann, C.: Photogrammetrisdre Herstellung großmaßstäbiger Pläne, Zeitsdlrift für Vermessungs-wesen 1955, Seite 395

12. NeisecJ«e, O.: Arbeitsorganisation und Verfahrensgang einer Katastervermessun-g pqtdl Stereophoto-- 
Srirn;etri.. Nadrridrten d'er Nieders. Verm.- u. Kataiterverwaltung 1958, Seite 5a (Heft 2)

13. Neised<e, O.: Herstellung _und Ergänzung von Flurkarten durdr Photogrammetrie, Allgemeine Ver-messungs-Nadrridrten 1959, Seite 220
14. Neised«e, O.: Flurkartenergänzung am Stadtrand von Hannover durdr Stereophotogrammetrie,Nadrridrien der Nieders. Verm.- u. Katasterverwaltung 1959, Seite 79 (Heft 3)
15. pütz, A.: Genauigkeit gnd §üirtsdraftlidrkeit der großmaßstäbigen Photogrammetrie, Zeitsdrrift fürVermessungswesen 1959, Seite 7

16. Sdrmiedeskamp, A., Rationelle Katastermessung, H. §flidrmann-Verlag, Berlin
17. Voigt, '§(/.: Katasterplankarten nadr Luftbildern, Vermessungsteünisdte Rundsdrau 1957, Seite 339
18. §tendt, B.: Neuvermessungen mit Einsatz der Photogrammetrie, Nadrriöten der Nieders. Verm.- u.Katasterverwaltung 1959 (Heft a)

Die Arbeit mit Merkblättern

- Ein Beridlt aus der Praxis -
Von Regierungsveffnessungsinspektor Ludwig Neuse, Katasteramt Hildesheim

Beim Katasteramt in Hildesheim sind versdriedene ,,Merkblätter" entr,vi&elt und
in Gebraudr genommen worden. Sie sind aus der' Uberlegung entstanden, daß
den Bearbeitein und den Prüfenden ein Leitfaden in die Hand gegeben werden
muß, der es ihnen ermöglidrt, in kürzester Arbeits zeit eine optimale Leistung
ztr erzielen. Soldre zeitsparende Arbeitsmethoden sind in der heutigen Situation
der Vermessungs- und Kitasterverwaltung erforderlidr, wenn wir den Anforderun-
gen geredrt werden wollen, die an die Verwaltung gestellt sind.
Die Entwicklung des Vermessungs- und Katasterwesens in den letzten Jahrzehntenhat es mit sidr gebradrt, daß die einzelnen Absdrnitte einer katasteramtlidren
Arbeit sidr ständig vermehren. Es ist heute niemand mehr 'in der Lage, alle
Arbeitsgänge, die z. B. bei der Vorbereitung oder der Ubernahme einer Fort-
führungsvermessung durchzuführen sind, im Kopfe zu haben. Bei der übernahme
einer Fortfrihrungsvermessung sind beispielsweise 46 verschiedene Arbeitsgänge
und Möglidrkeiten zu erledigen bzw. zu bedenken. Zieht man weiterhin in Betradrt,
daß der Bearbeiter mitunter eine begonnene Arbeit zur Seite legen muß, um
einen dringenden Vorgang zwisdrendurch zu erledigen (was sich jedodr auf Aus'
nahmefälle besdrränken sollte), so wird'die Notwendigkeit einer Gedachtnisstütze
zwingend.
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Es sind Merkblätter für folgende Arbeiten aufgestellt worden,

l. ueikulatt für die Vorbereitung von vermessungen

2' Merkblatt für die Ubernahme von Fortfrihrungsvermessungen

3. Merkblatt für die ubernahme von polygonierungen

4' Merkblatt für die Durchführung von Flurstücl<sversdrmelzungen

5' Merkblatt für die Folgearbeiten bei der Anfertigung von Rahmenkarten.

(Siehe Muster. Die Merkblätter sind in verkleinerrer Form wiedergegeben.)

zur Einrichtung der Merkblätter ist folgendes zu säg€n:

Die Zusammenstellung. der Arbeitsgänge ist auf die Verhältnisse beim Katasteramt
in Hildesheim abgestellt. Die linke Seile der Blätter enthält die einzelnen Arbeits-
gänge in der zweckmäßigen Reihenfolge ihrer Erledigung. Die rechte Seite ist
in senkrechte Spalten eingeteilt, die ,rrd, der Anzahl 

"d.." 
aufgeführten Arbeits-

gänge waagerecht unterteilt sind. Für jede durcJrzuführende Arbeit ist eine senk-
rechte Spalte bestimmt- Im Kopf dieser Spalte wird die Geschäftsbuchnummer
oder-soweit eine soldre nicht vorhanden ist-ein anderer, auf die Arbeit hin-
weisender Vermerk eingetragen. Für jeden erledigten A.U.itrgaqg wird dann in

{tT dazugehörenden F;ld in diese. särrkrechten s;"il. ;;; kr.uz vermerkt. Sind
Arbeitsgänge für die zv erledigende Arbeit niclt erforderlich, ist in das dazu-
gehörende Feld ein 'senkreclt.i Stri.h zu setzen. Nach Erlediiung ,a*ili.h., in
Frage kommenden Arbeitsgänge, ,cl. h. nacJr Erledigu"gä. Arbeit, bringt der
Bearbeiter in dem am unt"tin Ende dafür vorgesehenän fluu* sein Namenszeichen

an' Diese Gegenzeidrnung hat einen psychoiägischen Grund, weil hierdurch un-
bewußt ein Verantworturrgrgefühl ftir die g.läistete Arbeit hervorg..,ri.n wird.
Dadurdl wird der Bearbeiter angehalten, r.i-n. Arbeit ,o-gur, wie ., ih,,, möglich
ist, zu erledigen.

Aber nicht nur der Bearbeiter, sondern auc} der. Prüfende hat einen beachtlichen
Nutzen von der Arbeit mit Merkblättern. Ist eine ärU"ir- ,u prüfen, so sieht
er auf dem dabeiliegenden Merkblatt, weldre Arbeitsgarge von dem Bearbeiter
durchgeftihrt worden sind. Er kann ria bei einer nrürurij auf das '§Tesentlicle

ild \X/ichtige beschränken ; denn kein Prüfender auf einem K"ästeramt hat heute noch

{it Zeit, eine ihT vorgelegte Arbeit bis ins Detail zu prtif.n. Ist die Durdrsicht
der Arbeit beendet, gibt ei das Merkblatt dem Bearbeiier zurück, der es danadr
für eine andere Arbeit wiederverwendet.

Die Merkblätter haben ti{r im täglidren Gebrauch sehr gut bewährt. Alle Mit-
arbeiter, die mit den Vordrucken 

-birh.r 
arbeiteten, haben sich positiv über sie

geäußert un-d empfinden sie keineswegs als lästig od", gar als eine Kontrolle.
Es ist seit d9t 

- 
lngebraudrnahme der Merkblätter so gut wie nicht mehr vor-

gekommen, daß ein Arbeitsgang übersehen und da*i"t unerledigt blieb. Und
dieses Faktum gibt dem Bearbeiter wie dem Prüfenden ein Gefrihl ä", Sicherheit;
das sich auf die Arbeitsfreude und damit auf die Menge .rnd Cüte der Arbeit
positiv auswirkt.

Man kann abschließend feststellen, daß durch die Arbeit mit Merkblättern ein
weiterer Sdrritt auf dem Y.g. der Rationalisierung getan wurde; das heißt, d"ß
der Arbeitsablauf im größtmoglicJren Maße planmädifg.rtultel worden ist.
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Merkblatt für die Vorbereitung von Vermessungen

A. Vermessungsanträge

1. Flurbereinigungs-, Siedlungs- oder Rentengutsverfahren?

2: Anfrage an Kulturamt, ob vermessen werden kann

3. Ubereinstimmung Vermes§ungsantrag mit Bebauungsplan?

4. Teilungsgenehmigung, Abgangsdatum vermerken

5. Pendelkarte, Abgangsdatum vermerken

6. Kosten für Lidrtpausen zur Teilungsgenehmigung eintragen'

B. Risse

1. Flurstücksnummern auf neuesten Stand bringen

) 2. Nordpfeit überprüfen, Grenzverhandlungs-Daten

3. Riß vorbereiten, Rückspradte, Riß-Ubersidrt

4. Nadelkopie auf Transparent erforderlidr?

5. Einmessungsrisse nidrt übernommener Gebäude mitgeben

6. Eisenbahnstrec,kenpläne einsehen

7. PP. irn Grundsteuernetz einklammern

8. rVinkel der Grundsteuervermessungen in Neugrad; diese in
grüner Tinte in altes Vinkelbudr; Ergänzung zu 360 '

9. Sind TP. zu überprüfen? Unterlagen mitgeben

10. Karten, die bei Katasteranlegung unberücksidrtigt blieben?

11. Evtl. Urfeldbüdrer (Gemarkungsakten) einsehen

12. Ist die Flurkarte durdr Vergrößerung oder Verkleinerung
entstanden? Kartierungsmaßstab angeben !

. 13. Ubersiöt (Lidrtpause) des Polygon- und Liniennetzes
' 14. Polygonnetzentwurf einsehen.

C. Ausarbeitung der [lbersidrt nadr den Anordnungen vom
26. Januar 1957

1. Rote Linien in die Ubersidrt eintragen

2. Neue Grenzen rot in tlbersidrt

3. Evtl. Polygon-seiten und -Vinkel in [lbersidrt

4. Bei Straßen und Eisenbahnen amtlidre Bezeidrnung

) S. Parallele Breiten eintragen

6. Bei Anträgen für fremde Stellen Anzahl der Anlagen angeben
(nur Risse und 2. Ubersidrten zählen)

7. Hängt zu vermessendes Grundstück im Liniennetz?

8. Bei Anträgen für fremde Stellen Koordinaten angeben.

D. Kartenauszug nadr Mutterpause oder Sdrätzungskarte

E. Im Eigentümerverzeidrnis Straßen mit LI usw. angeben

F. Sind Flurstücke zwed«mäßig zv versdrmelzen? Anfrage nadr
derBelastung an das Grundbudramt. Abgangsdatum vermerken.

Namenszeidren des Bearbeiters
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Merkblatt für die Ubernahme von Fortführungsveffnessungen

A. Allgemeines

1. Liegt Teilungs-Genehmigung vor oder besteht Ubereinstimmung

mit dem Bebauungsplan?

2. Grenzverhandlung lesen.

B. Fortführungsriß

1. a) Blatt-Nr., Jahrgang, VN-Nr., Hdr.-Nr., Erg.-K.-Nr., Klein-
punktnummern, Rahmenkarten-Bezei&nung, Seite der Klein-
punktakte bei Koordinatenberedrnungen von Grenz- und

Vermessungspunkten im konformen System zur Flädren-

beredrnung.

b) Doppelstück (nidrt rot ausarbeiten)

2. Feldmaße streidren (FR u. Hdr.) Hinweis auf neuen FR.

3. V-Nr. auf Rißübersidrt.

C. Fortführung der Karten und Risse

1. Neue Flurstüclsnummern in FR

2. Flurbudr: lvegfallende Flurstüd<s-Nrn. in BIei streidren, vN-
Nr. eintragen, letzte Flurst.-Nr. vermerken (Liste der Flurst.-
Nenner)

3. Liegensdraftsbudr: §lregfallende Flurstücksnummer in Blei
streidren, VN-Nr. eintragen, Cesamtsunme streidren.

4. Fortführung von

a) Alufolie

b) Astralon

c) Transparent

d) Sdrätzungsfolie

e) Flurkarte

f) Sdrätzungskarte

g) Mutterpause

5. Stempel ausfüllen, wenn Astralon ni&t sofort fortgeführt wird

6. Ergänzung der Meldekarten 1 : 5000

7. Fortführung Karte Klosterrentamt

8. Polygon- u. Liniennetzriß ergänzen bei pp. u. Kl. p.

9. Polygonnetzentwurf (grüne Linien) ergänzen

10. Flurübersidrten (bei And. d. Flurgrenzen) fortführen

11. Bei Ubernahme neuer VR Liste ergänzen

12. Ergänzung von VR; x anbringen

13. Evtl. Rahmenkartenübersidtten ergänzen .

14. Fortführung der amtl. Entfernungskarte (Straßenvermessungen).

§n
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D. Beredrnungen

1. Hilfsredtnungen auf Lidrtpause FR

2. Koordinatenverzeidrnis aufstellen, Fundstelle der Kleinpunkt-
einmessungen angeben

3. Kleinpunktakte vervollständigen.

E. VN und Auszüge

1. VN mit Liegensdraftsbudr vergleidren

2. ,,Ubersidrt üb. die VN und veränderten Flurst." ergänzen

3. In VN Bezeidrnung der Rahmenkarte vermerken

4. Vordrud< ,,Zwed<mäßig zu vereinigen" ausfüllen

5. Stempel a) Teilungsgenehmigung

b) Ausführung entspr. Bebauungsplan vom

6. Abzeidrnung (nur Lidrtpause)
Stempel,,Vervielfältigung verboten."

F. Kostenberedrnung und Folgearbeiten

1. Dienstreisebudr einsehen

2. Anteilmäßige Tagessätze in das Dienstreisebudr eintragen

3. Fernspredrgebühren

4. Vermarkungsmaterial

5. FR Transparent an Nadrbaramt

6. FR Lidrtpause an Bundesbahn (kostenfrei, Kostenbudr II,
Rd.-Erl. v. 5. 5. 53)

7. Bei Flurbereinigung:

Abzeidrnung der Flurkarte 
I

Auszug aus dem VN I

I "n 
Kulruramt

Lidrtpause des FR 
I

(kostenfrei, Kostenbudr II) '
8. Zahlungsbenadrridrtigung

9. Bei größeren i{,nd. von Gemeindegebieten Nadrridrt an

Oberbergamt

10. Im Antrag Arbeitszeit angeben

11. Vermerk für Verzeidrnis ,,Veränderte Flurstücke"
(PP. für konform. Netz und Grundsteuer-Netz untersdreiden)

12. An Stadtvermessungsamt (auf VN vermerken)

a) Lidrtpause FR

b) Li&tpause Kartienrng

c) Lidrtpause Liniennetzriß

Namenszeidren des Bearbeiters
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Gravurkopie ftir die Herstellung und Fortführung
der Deutscihen Grundkarte 1 : 5000

Das Landesvermessungsamt Nordrhein-\üTestfalen in Bad Codesberg sdrlägt
folgendes Arbeitsverfahren für die Neuritzung des Grundrisses der Grundkarte
1 : 5000 vor:

l. Montage bzw. Stempelung der Schrift auf dünner Folie.
Ergänzung durch die Montage von Signaturen.

2. Gravurkopie (Atzgravur) der Montage, des Rahmens und ggf. verwertbarer
Kopien in eine beschichtete Folie.

3. Ritzung der Situation in bekannter Art.

§üir sollten uns m. E. riberlegen, ob die genannte Methode audr ftir unsere

Arbeiten am Kartenwerk 1 : 5000 zwecJ<mäßig ist. Bei der Fortführung umfang-
reicher Veränderungen dtirfte dies zweifellos der Fall sein. Vielleicht kann das

neue Verfahren noch dazu beitragen, daß bei der Herstellung der Karte 1 : 5000

künftig alle Bezirke die Schrift selbst montieren und kopieren. Diese Regelung

bewährt sich nämlich an der Regierung Hannover schon s'eit Jahren sehr gut.

Voraussetzung f rir die Anwendung des Arbeitsverfahrens ist eine einfach zLt

handhabende Cravurkopie, auch Atzgravur genannt. An der Regierung Hannover
ist in Zusammenarbeit mit §Tieneke folgendes einfache Verfahren für die Cravur'
kopie entwickelt worden,

Vorbehandlung der beschichteten Folie mit Poliermittel, Handbeschichtung mit
Eggen Kopierschicht ,,ZVO für HandbeschichtutrB" '), Trocknung der Schicht

mit Fön/Kaltluft, Reinigung und Trod<nung der Rückseite der Folie. Die Belidrtung
und Entwiiklung der Kopie zeigt keine Besonderheiten. Beim anschließenden

Einfärben muß vom ,,Zusatz" , welcher der Filmfarbe beigemischt wird, rle bis
l/s mehr als gewöhnlich genommen werden, weil an den mit Zeidrnung beded<ten

Stellen zunädrst die \Wieneke-Schidrt wegg eätzt werden muß, ehe die Farbe auf
die Folie trifft. NacJr Entfernung der restlichen Kopierschicht durdr §(/asser-

entwicklung ist die Cravurkopie fertig. Das Bild der Vorlage steht ietzt klar
und scharf auf der Folie. Die \Wieneke-Schic}t ist an den Leerstellen der Vorlage
unbesdrädigt und kann nach der bekannten Methode weiter geritzt werden.

Dr. Engelbert

r) §f . Engelbert: Handbesdridrtung bei der Astralon-Kopie. Zw. Nr. 3/1957.
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Personalnachrichten
(auch zur Laufendhaltung der Dienstaltersliste bestirnmt)

Beamte des höheren Dienstes
I. Versetzt:
RVmR. Sdrroeder-Hohenwarth, R.g. Hannover,

zur Bd. Vermögensverwaltung in München .

II. Beauftragt:
RVmR. Dr. Tönnies m. d. Leitung d. KatA. Einbed<

III. In den Ruhestand versetzt auf Antrag:
RVmR. Henkel, KatA. Harburg-Ld., Nebenstelle sü/insen

IV. Ergänzung der Dienstaltersliste :

Prof. Dr. Höp&., Nds.LVwA. - LVm - . . . . . . . .

Beamte des gehobenen Dienstes
I. Ernannt:
a) zum RVmAmtm.: RVmOI. Stein, LVwA - LVm - .

b) zum RVmOI.: RVml. Sclrtiler, KarA. Sulingen . .

c) zum RVml.: ap.RVml. Tomoor, KatA. Bersenbrüd<
RVmS. Sdrmitz, KatA. Papenburg . .

RVmS. Kollmann, KarA. Bersenbitidc . .

RVmS. UIImann, KatA. Bentheim . . . .

RVmOS. §7agner, KatA. Goslar
d) zum ap. RVml.: RVmlAnw. Albredrt, KatA. Ltichow

II. Verse tzt:
ap.Iyml. §qnder v. KatA. Friesqy*,e z. KatA. oldenburg . l. 1.61
ap. RVml. Klingenspor v. KatA. Cblte z. KatA. Braunschwäg 1. 2.61

III. In den Ruhestand getreten:
RVml.Friedrid'r,KatA.Rotenburg. . . . . . . . . l. l.6l

Beamte des mittleren Dienstes -§

I. Ernannt:
zum RVmOS. : RVmS. Beenen, KatA. Meppen . 1. l.6l
II. Versetzt:
ap.§ymAssist. Rothe v. KatA_. Büd<eburg zur Reg.Hannover l. l.6l
ap.RVmAssist. Marx v. KA.Clausth.-Zellerf . z. K-A.Osterode l. l.6l
III. In den Ruhestand getreten:
RVmHS. §/olhorn, KatA. Peine . 1. 2.61
RVmHS.Hipd<,R.g.Stade. ...... .. 1.2.61
IV. Ausgeschieden auf Antrag:
ap.BymAssist. P_eters, KatA. Salzgitter . . . .

ap. RVmAssist. Hasselba&, KatA.-§Tilhelmshaven

Angestellte der Vergütungsgruppe III TO. A
Eingestellt:

Name l-m#'* Dienststelle Hochschulabsctrluß

@
KatA. Clop-

penburg

9. 1 .6t

1. 2,61

1. 1.61

I. I 1.60

1.12.60
9. I 1.60
1.12.60
1,12.60
1.12.60
1. 1.61

1.12.60

t. 2.61
1 . 3.61

D52

D74

C1

B I2

I 13

K7t
L6
P3
P5
P7
ot4
M41

L30
L27

K 146

P6

R19
R35

N3
N4

R10
R46

Blömer, I AssVmD.
Alfons lDfin'.I"s.
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geb. am

T21

Nr. der
Dienstaltersliste

alt I neu

H28
I 104

K l27a
K 180
K 181
K 182
K 183

L32

o25

S*'

@,n'".

{
I

IL
(



Angestellte der Vergütungsgruppe IV b TO. A
I. Versetzt:
Bg.VmT.'Fisdrer vom LVwA - LVm - zur R.g.Hannover . l. 4.61,

II. Ausgeschieden infolge Erreidrens der Altersgreoz€:
IngfVmT.Homann,R.g.Stade.. ...... .31.7.@
ilI. \/eitere Nachrichtent
Grotzke, Reg.Osnabrüdc, in Sp.,, Bemerkungen " ist nadrzutragen rBo."

\üTeitere Nachridrten
(Absdrnitt III der Dienstaltersliste)

6. KatA. Melle: RVmOI. Sdrwarze
(Absdrnitt V der Dienstaltersliste)

(Absdrnitt VI der Dienstaltersliste)
Anderunge n:

Kat.A. Hannover seit 21.11.60 ,,§7armbüdrenstr.25" , F. 277 29, ö.G. (§ü/D streidren)
Präs. Braunsdrweigr Spalte ,,übriges Personal" : 31

KatA. Oldenburg bisher Markt 15 I jetzt ,,Damm l"
Bodensdrätzungsübernahmebüro bisher Bismard<str. 31 I Tel. 29 63 u' 8 32 91

alte

§ü/ehuis

Hintze

Loga
Hauptstraße 52 l- Ritterstraße 46

Einbed<
Lange Brüd<e 12-14 | Hullerserstraße 3

I t.tllianz-Neubau)

Prüfungsnacllridrten
Große Staatsprüfung: RVmRef. Torge, Hannover Prüfungstermin 21.2.61
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